See the notice on TED website

472792-2025 - Ergebnis

Deutschland — Arzneimittel — Abschluss von Vertragen uber die Versorgung mit Kontrastmitteln
im Sprechstundenbedarf fir den Zeitraum vom 1.10.2025 bis 30.9.2027

OJ S 136/2025 18/07/2025

Bekanntmachung vergebener Auftrage oder Zuschlagsbekanntmachung — Standardregelung
Lieferleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: AOK Baden-Wurttemberg
E-Mail: kontrastmittelbw@bw.aok.de
Rechtsform des Erwerbers: Von einer regionalen Gebietskorperschaft kontrollierte Einrichtung
des offentlichen Rechts
Tatigkeit des offentlichen Auftraggebers: Gesundheit

1.1. Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: BARMER
E-Mail: kontrastmittelow@bw.aok.de
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehdrde kontrollierte Einrichtung
des offentlichen Rechts
Tatigkeit des offentlichen Auftraggebers: Gesundheit

1.1. Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Techniker Krankenkasse (TK)
E-Mail: kontrastmittelow@bw.aok.de
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehdrde kontrollierte Einrichtung
des o6ffentlichen Rechts
Tatigkeit des offentlichen Auftraggebers: Gesundheit

1.1. Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: DAK-Gesundheit
E-Mail: kontrastmittel@bw.aok.de
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehdrde kontrollierte Einrichtung
des offentlichen Rechts
Tatigkeit des offentlichen Auftraggebers: Gesundheit

1.1. Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Kaufmannische Krankenkasse - KKH
E-Mail: kontrastmittelbw@bw.aok.de
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehdrde kontrollierte Einrichtung
des offentlichen Rechts
Tatigkeit des offentlichen Auftraggebers: Gesundheit

1.1. Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: HEK - Hanseatische Krankenkasse
E-Mail: kontrastmittelow@bw.aok.de
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehdrde kontrollierte Einrichtung
des offentlichen Rechts
Tatigkeit des 6ffentlichen Auftraggebers: Gesundheit
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1.1. Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Handelskrankenkasse - hkk
E-Mail: kontrastmittelow@bw.aok.de
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehdrde kontrollierte Einrichtung
des offentlichen Rechts
Tatigkeit des offentlichen Auftraggebers: Gesundheit

1.1. Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: BKK Landesverband Sud
E-Mail: kontrastmittelbw@bw.aok.de
Rechtsform des Erwerbers: Von einer regionalen Gebietskdrperschaft kontrollierte Einrichtung
des offentlichen Rechts
Tatigkeit des offentlichen Auftraggebers: Gesundheit

1.1. Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: IKK classic
E-Mail: kontrastmittelbw@bw.aok.de
Rechtsform des Erwerbers: Von einer regionalen Gebietskorperschaft kontrollierte Einrichtung
des offentlichen Rechts
Tatigkeit des offentlichen Auftraggebers: Gesundheit

1.1. Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Sozialversicherung fur Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
(SVLFGQG) als Landwirtschaftliche Krankenkasse
E-Mail: kontrastmittelbw@bw.aok.de
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehdrde kontrollierte Einrichtung
des offentlichen Rechts
Tatigkeit des offentlichen Auftraggebers: Gesundheit

1.1. Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: KNAPPSCHAFT, Regionaldirektion MUnchen
E-Mail: kontrastmittelbw@bw.aok.de
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehdrde kontrollierte Einrichtung
des offentlichen Rechts
Tatigkeit des offentlichen Auftraggebers: Gesundheit

2. Verfahren

2.1. Verfahren
Titel: Abschluss von Vertragen Uber die Versorgung mit Kontrastmitteln im
Sprechstundenbedarf flr den Zeitraum vom 1.10.2025 bis 30.9.2027
Beschreibung: Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist der Abschluss von Vertragen
Uber die Belieferung von radiologisch tatigen Vertragsarztpraxen in Baden-Wurttemberg mit
Kontrastmitteln im Rahmen des Sprechstundenbedarfs fir den Zeitraum vom 1.10.2025 bis
zum 30.9.2027. Der Vertragspartner verpflichtet sich, die Versorgung der Vertragsarzte in
Baden-Waurttemberg mit den durch die ausgeschriebenen Liefervertrage ("Vertrage")
vereinbarten Kontrastmitteln sicherzustellen und den gesetzlichen Krankenkassen flr jedes
abgegebene, vertragsgegenstandliche Arzneimittel eine Ruckerstattung zu gewahren. Mit den
ausgeschriebenen Vertragen werden gemal §§ 53 ff. SGB X Erstattungsbetrage des/der
Zuschlagsempfanger vereinbart, die bei der Abgabe von Kontrastmitteln gelten, die nach
Malgabe von bestehenden oder zukinftigen Sprechstundenbedarfsvereinbarungen fir die KV-
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Region Baden-Wiurttemberg zu Lasten der Auftraggeber verordnet werden. Es werden gemaf
den Angaben in Ziffer 5.1 insgesamt 25 Fachlose (einschliel3lich Teillose) gebildet. Jeder bzw.
jede der in den Fachlosen genannten ATC-Codes bzw. ATC-Code-Untergruppen bildet ein
eigenes Fachlos. Alle Fachlose werden mit einem Buchstaben bezeichnet. Fachlose mit einer
Unterteilung in Teillose erhalten zusatzlich eine Ziffer. Je Fachlos (einschliel3lich Teillose) gilt
eine vereinbarte Hochstmenge. Zuschlagsempfanger kdnnen eine Beendigung des Vertrags
bei absehbarer Uberschreitung der Héchstmenge durch Ausiibung eines Optionsrechts ("ZE-
Optionsrecht") verhindern, sofern die Auftraggeber nicht rechtzeitig widersprechen. Eine
Ubersicht (iber die fiir jedes Fachlos (einschlieRlich Teillose) angesetzte Hochstmenge ist der
Anlage 11 zu den Bewerbungsbedingungen zu entnehmen.

Kennung des Verfahrens: 35223b90-f10b-431c-b4b0-9¢c321f2e94ec

Vorherige Bekanntmachung: 205827-2025

Interne Kennung: GKVBW-2025-Kontrastmittel

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Das Verfahren wird beschleunigt: nein

21.1. Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 33600000 Arzneimittel
Zusatzliche Einstufung (cpv): 33696000 Reagentien und Kontrastmittel

2.1.2. Erfillungsort
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland
Zusatzliche Informationen: In ortlicher Hinsicht Gegenstand der Ausschreibung ist die
Belieferung der radiologisch tatigen Vertragsarzte in Baden-Wurttemberg (DE1).

2.1.4. Allgemeine Informationen
Zusatzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: CXP4YH05U48
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
VgV -
Anzuwendende grenzibergreifende Rechtsvorschrift: Es gilt das nationale Beschaffungsrecht
der Bundesrepublik Deutschland.

5. Los

5.1. Los: LOT-0001
Titel: VOBAAO1 - Amidotrizoesaure - Teillos 1
Beschreibung: Es wird auf die Beschreibung zu Ziffer 2.1 dieser Auftragsbekanntmachung
sowie insbesondere auf Folgendes hingewiesen: Zu dem Wirkstoff Amidotrizoesaure werden
insgesamt drei Teillose gebildet. In den Arzneimitteln der ATC-Codes sind unterschiedliche
Salze bzw. Kombinationen aus unterschiedlichen Salzen des Wirkstoffs enthalten, da
anderenfalls die Vergleichbarkeit erschwert ware. LOT-0001 bzw. A1 betrifft das Teillos 1. In
diesem Fachlos werden nur Kontrastmittel mit dem Wirkstoff Amidotrizoesaure, welche das
Salz L-Lysin amidotrizoat enthalten, nachgefragt.
Interne Kennung: A1

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 33600000 Arzneimittel
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Zusatzliche Einstufung (cpv): 33696000 Reagentien und Kontrastmittel

5.1.2. Erfullungsort
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland
Zusatzliche Informationen: In értlicher Hinsicht Gegenstand der Ausschreibung ist die
Belieferung der radiologisch tatigen Vertragsarzte in Baden-Wirttemberg (DE1).

5.1.3. Geschatzte Dauer
Datum des Beginns: 01/10/2025
Enddatum der Laufzeit: 30/09/2027

5.1.4. Verlangerung
Maximale Verlangerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlangerung: Die Auftraggeber sind berechtigt, die Laufzeit der
Vertrage zur Vermeidung einer vertragslosen Zeit zweimal um jeweils 6 Monate zu verlangern
("Optionsrechte"), wenn sie aufgrund eines Rechtsschutzverfahrens rechtlich daran gehindert
sind, ein Angebot in einem Vergabeverfahren betreffend den Abschluss von Vertragen Uber
die Versorgung mit Kontrastmitteln im Sprechstundenbedarf fir den Zeitraum ab dem
1.10.2027 zu bezuschlagen. Auf das ZE-Optionsrecht bei absehbarer Uberschreitung der
Hochstmenge wahrend der Regelvertragslaufzeit oder der verlangerten Vertragslaufzeit wird
hingewiesen. Ist ein Vertrag aufgrund Austibung des ZE-Optionsrechts Uber die Hochstmenge
hinaus fortgeflihrt worden, stehen die Optionsrechte den Auftraggebern nur zu, sofern der
Zuschlagsempfanger einer weiteren Verlangerung des jeweiligen Vertrags zugestimmt hat.
Naheres ergibt sich aus den Vergabeunterlagen.

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja
Informationen uber friihere Bekanntmachungen:
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 205827-2025
Zusatzliche Informationen: Einzelne Angebotsbestandteile sind nach naherer Mal3gabe der
Vergabeunterlagen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Die Angebote
insgesamt (mitsamt der einzelnen qualifiziert elektronisch signierten Angebotsbestandteile)
werden Uber das Cosinex-Bietertool und die Vergabeplattform DTVP Ubermittelt. Insoweit
bedarf es bei Ubermittlung der Angebote keiner erneuten qualifizierten elektronischen
Signatur, sondern es genugt die Textform.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Beschreibung: Wirtschaftlichkeit der Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Kategorie des Festwert-Zuschlagskriteriums: Fester Wert (insgesamt)
Zuschlagskriterium — Zahl: 1

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
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Informationen tliber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprufung
Uberprifungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen (iber die Uberpriifungsfristen: Fiir die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u. a.
die folgenden Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) in
der aktuell geltenden Fassung: § 134 Informations- und Wartepflicht. (1) Offentliche
Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berlcksichtigt werden sollen, Uber den
Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, Uber die Grinde der
vorgesehenen Nichtberlcksichtigung ihres Angebots und Uber den frihesten Zeitpunkt des
Vertragsschlusses unverziglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch fur Bewerber, denen
keine Information Uber die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfugung gestellt wurde, bevor
die Mitteilung Uber die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet,
verkurzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter
und Bewerber kommt es nicht an. (3) [...] § 135 Unwirksamkeit. (1) Ein offentlicher Auftrag ist
von Anfang an unwirksam, wenn der offentliche Auftraggeber 1. gegen § 134 verstol3en hat
oder 2. den Auftrag ohne vorherige Veroéffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europaischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser
Verstol3 in einem Nachprifungsverfahren festgestellt worden ist. (2) Die Unwirksamkeit nach
Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprufungsverfahren innerhalb von 30
Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den
offentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht spater als sechs
Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. § 160
Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag
ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der
Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerigt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberihrt, 2.
VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder
zur Angebotsabgabe gegenliber dem Auftraggeber gertgt werden, 3. Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. [...] § 168 Entscheidung der
Vergabekammer. (1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten
verletzt ist und trifft die geeigneten Mallnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und
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eine Schadigung der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die Antrage nicht
gebunden und kann auch unabhangig davon auf die Rechtmaligkeit des Vergabeverfahrens
einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden.

Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt: AOK
Baden-Waurttemberg

5.1. Los: LOT-0002
Titel: VOBAAO1 - Amidotrizoesaure - Teillos 2
Beschreibung: Es wird auf die Beschreibung zu Ziffer 2.1 dieser Auftragsbekanntmachung
sowie insbesondere auf Folgendes hingewiesen: Zu dem Wirkstoff Amidotrizoesdure werden
insgesamt drei Teillose gebildet. In den Arzneimitteln der ATC-Codes sind unterschiedliche
Salze bzw. Kombinationen aus unterschiedlichen Salzen des Wirkstoffs enthalten, da
anderenfalls die Vergleichbarkeit erschwert ware. LOT-0002 bzw. A2 betrifft das Teillos 2. In
diesem Fachlos werden nur Kontrastmittel mit dem Wirkstoff Amidotrizoesaure, welche die
Kombination aus den Salzen Natrium amidotrizoat und L-Lysin amidotrizoat enthalten,
nachgefragt.
Interne Kennung: A2

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 33600000 Arzneimittel
Zusatzliche Einstufung (cpv): 33696000 Reagentien und Kontrastmittel

5.1.2. Erfullungsort
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland
Zusatzliche Informationen: In értlicher Hinsicht Gegenstand der Ausschreibung ist die
Belieferung der radiologisch tatigen Vertragsarzte in Baden-Wurttemberg (DE1).

5.1.3. Geschatzte Dauer
Datum des Beginns: 01/10/2025
Enddatum der Laufzeit: 30/09/2027

5.1.4. Verlangerung
Maximale Verlangerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlangerung: Die Auftraggeber sind berechtigt, die Laufzeit der
Vertrage zur Vermeidung einer vertragslosen Zeit zweimal um jeweils 6 Monate zu verlangern
("Optionsrechte"), wenn sie aufgrund eines Rechtsschutzverfahrens rechtlich daran gehindert
sind, ein Angebot in einem Vergabeverfahren betreffend den Abschluss von Vertragen tuber
die Versorgung mit Kontrastmitteln im Sprechstundenbedarf fir den Zeitraum ab dem
1.10.2027 zu bezuschlagen. Auf das ZE-Optionsrecht bei absehbarer Uberschreitung der
Hochstmenge wahrend der Regelvertragslaufzeit oder der verlangerten Vertragslaufzeit wird
hingewiesen. Ist ein Vertrag aufgrund Ausuibung des ZE-Optionsrechts Uber die Hochstmenge
hinaus fortgeflihrt worden, stehen die Optionsrechte den Auftraggebern nur zu, sofern der
Zuschlagsempfanger einer weiteren Verlangerung des jeweiligen Vertrags zugestimmt hat.
Naheres ergibt sich aus den Vergabeunterlagen.

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja
Informationen uber frithere Bekanntmachungen:
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 205827-2025
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Zusatzliche Informationen: Einzelne Angebotsbestandteile sind nach naherer Mal3gabe der
Vergabeunterlagen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Die Angebote
insgesamt (mitsamt der einzelnen qualifiziert elektronisch signierten Angebotsbestandteile)
werden Uber das Cosinex-Bietertool und die Vergabeplattform DTVP Ubermittelt. Insoweit
bedarf es bei Ubermittlung der Angebote keiner erneuten qualifizierten elektronischen
Signatur, sondern es genugt die Textform.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Beschreibung: Wirtschaftlichkeit der Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Kategorie des Festwert-Zuschlagskriteriums: Fester Wert (insgesamt)
Zuschlagskriterium — Zahl: 1

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen tiber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprifung
Uberprifungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen Uber die Uberpriifungsfristen: Fiir die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u. a.
die folgenden Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) in
der aktuell geltenden Fassung: § 134 Informations- und Wartepflicht. (1) Offentliche
Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berucksichtigt werden sollen, tber den
Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, Uber die Griinde der
vorgesehenen Nichtberlcksichtigung ihres Angebots und Uber den frihesten Zeitpunkt des
Vertragsschlusses unverzlglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch fir Bewerber, denen
keine Information Uber die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfugung gestellt wurde, bevor
die Mitteilung Uber die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet,
verkurzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter
und Bewerber kommt es nicht an. (3) [...] § 135 Unwirksamkeit. (1) Ein offentlicher Auftrag ist
von Anfang an unwirksam, wenn der &ffentliche Auftraggeber 1. gegen § 134 verstol3en hat
oder 2. den Auftrag ohne vorherige Veroffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europaischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser
Verstol3 in einem Nachprufungsverfahren festgestellt worden ist. (2) Die Unwirksamkeit nach
Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprufungsverfahren innerhalb von 30
Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den
offentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht spater als sechs
Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. § 160
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Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprufungsverfahren nur auf Antrag
ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem 6ffentlichen Auftrag
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der
Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberuhrt, 2.
VerstolRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder
zur Angebotsabgabe gegenlber dem Auftraggeber gerligt werden, 3. Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. [...] § 168 Entscheidung der
Vergabekammer. (1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten
verletzt ist und trifft die geeigneten MalRnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und
eine Schadigung der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die Antrage nicht
gebunden und kann auch unabhangig davon auf die Rechtmaligkeit des Vergabeverfahrens
einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden.

Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt: AOK
Baden-Waurttemberg

5.1. Los: LOT-0003
Titel: VOBAAO1 - Amidotrizoesaure - Teillos 3
Beschreibung: Es wird auf die Beschreibung zu Ziffer 2.1 dieser Auftragsbekanntmachung
sowie insbesondere auf Folgendes hingewiesen: Zu dem Wirkstoff Amidotrizoesadure werden
insgesamt drei Teillose gebildet. In den Arzneimitteln der ATC-Codes sind unterschiedliche
Salze bzw. Kombinationen aus unterschiedlichen Salzen des Wirkstoffs enthalten, da
anderenfalls die Vergleichbarkeit erschwert ware. LOT-0003 bzw. A3 betrifft das Teillos 3. In
diesem Fachlos werden nur Kontrastmittel mit dem Wirkstoff Amidotrizoesaure, welche die
Kombination aus den Salzen Natrium amidotrizoat und Meglumin amidotrizoat enthalten,
nachgefragt.
Interne Kennung: A3

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 33600000 Arzneimittel
Zusatzliche Einstufung (cpv): 33696000 Reagentien und Kontrastmittel

5.1.2. Erfullungsort
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland
Zusatzliche Informationen: In ortlicher Hinsicht Gegenstand der Ausschreibung ist die
Belieferung der radiologisch tatigen Vertragsarzte in Baden-Wurttemberg (DE1).

5.1.3. Geschatzte Dauer
Datum des Beginns: 01/10/2025
Enddatum der Laufzeit: 30/09/2027

5.1.4. Verlangerung
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Maximale Verlangerungen: 2

Weitere Informationen zur Verlangerung: Die Auftraggeber sind berechtigt, die Laufzeit der
Vertrage zur Vermeidung einer vertragslosen Zeit zweimal um jeweils 6 Monate zu verlangern
("Optionsrechte"), wenn sie aufgrund eines Rechtsschutzverfahrens rechtlich daran gehindert
sind, ein Angebot in einem Vergabeverfahren betreffend den Abschluss von Vertragen Uber
die Versorgung mit Kontrastmitteln im Sprechstundenbedarf fir den Zeitraum ab dem
1.10.2027 zu bezuschlagen. Auf das ZE-Optionsrecht bei absehbarer Uberschreitung der
Hochstmenge wahrend der Regelvertragslaufzeit oder der verlangerten Vertragslaufzeit wird
hingewiesen. Ist ein Vertrag aufgrund Austibung des ZE-Optionsrechts Uber die Hochstmenge
hinaus fortgeflihrt worden, stehen die Optionsrechte den Auftraggebern nur zu, sofern der
Zuschlagsempfanger einer weiteren Verlangerung des jeweiligen Vertrags zugestimmt hat.
Naheres ergibt sich aus den Vergabeunterlagen.

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja
Informationen uber friihere Bekanntmachungen:
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 205827-2025
Zusatzliche Informationen: Einzelne Angebotsbestandteile sind nach naherer Maligabe der
Vergabeunterlagen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Die Angebote
insgesamt (mitsamt der einzelnen qualifiziert elektronisch signierten Angebotsbestandteile)
werden Uber das Cosinex-Bietertool und die Vergabeplattform DTVP Ubermittelt. Insoweit
bedarf es bei Ubermittlung der Angebote keiner erneuten qualifizierten elektronischen
Signatur, sondern es genugt die Textform.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Beschreibung: Wirtschaftlichkeit der Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Kategorie des Festwert-Zuschlagskriteriums: Fester Wert (insgesamt)
Zuschlagskriterium — Zahl: 1

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen uber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprifung
Uberprifungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen Uber die Uberpriifungsfristen: Fiir die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u. a.
die folgenden Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) in
der aktuell geltenden Fassung: § 134 Informations- und Wartepflicht. (1) Offentliche
Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berticksichtigt werden sollen, tGber den
Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, Uber die Grinde der
vorgesehenen Nichtberlcksichtigung ihres Angebots und Uber den frihesten Zeitpunkt des
Vertragsschlusses unverziglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch fur Bewerber, denen
keine Information Gber die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfligung gestellt wurde, bevor
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die Mitteilung Uber die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet,
verkurzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter
und Bewerber kommt es nicht an. (3) [...] § 135 Unwirksamkeit. (1) Ein offentlicher Auftrag ist
von Anfang an unwirksam, wenn der &ffentliche Auftraggeber 1. gegen § 134 verstol3en hat
oder 2. den Auftrag ohne vorherige Veroéffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europaischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser
Verstol3 in einem Nachprifungsverfahren festgestellt worden ist. (2) Die Unwirksamkeit nach
Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprufungsverfahren innerhalb von 30
Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den
offentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht spater als sechs
Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. § 160
Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag
ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der
Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerigt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberihrt, 2.
VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder
zur Angebotsabgabe gegenlber dem Auftraggeber gertgt werden, 3. Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. [...] § 168 Entscheidung der
Vergabekammer. (1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten
verletzt ist und trifft die geeigneten Mallnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und
eine Schadigung der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die Antrage nicht
gebunden und kann auch unabhangig davon auf die Rechtmaligkeit des Vergabeverfahrens
einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden.

Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt: AOK
Baden-Wirttemberg

5.1. Los: LOT-0004
Titel: VOBAAOQS - loxitalaminsaure
Beschreibung: Es wird auf die Beschreibung zu Ziffer 2.1 dieser Auftragsbekanntmachung
sowie insbesondere auf Folgendes hingewiesen: In diesem Fachlos werden nur Kontrastmittel
mit dem Wirkstoff loxitalaminsaure und einer lodkonzentration von 300mg/ml nachgefragt. Die
Anwendungsgebiete Retrograde Pyelographie und Miktionszystourethrographie (MCU) sowie
Computertomographie des Abdomens (insbesondere Osophagus, Magen, Duodenum, lleus,
Subileus, Dickdarm) missen mit dem Angebot abgedeckt werden.
Interne Kennung: B
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5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 33600000 Arzneimittel
Zusatzliche Einstufung (cpv): 33696000 Reagentien und Kontrastmittel

5.1.2. Erfullungsort
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland
Zusatzliche Informationen: In ortlicher Hinsicht Gegenstand der Ausschreibung ist die
Belieferung der radiologisch tatigen Vertragsarzte in Baden-Wurttemberg (DE1).

5.1.3. Geschatzte Dauer
Datum des Beginns: 01/10/2025
Enddatum der Laufzeit: 30/09/2027

5.1.4. Verlangerung
Maximale Verlangerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlangerung: Die Auftraggeber sind berechtigt, die Laufzeit der
Vertrage zur Vermeidung einer vertragslosen Zeit zweimal um jeweils 6 Monate zu verlangern
("Optionsrechte"), wenn sie aufgrund eines Rechtsschutzverfahrens rechtlich daran gehindert
sind, ein Angebot in einem Vergabeverfahren betreffend den Abschluss von Vertragen tber
die Versorgung mit Kontrastmitteln im Sprechstundenbedarf fur den Zeitraum ab dem
1.10.2027 zu bezuschlagen. Auf das ZE-Optionsrecht bei absehbarer Uberschreitung der
Hochstmenge wahrend der Regelvertragslaufzeit oder der verlangerten Vertragslaufzeit wird
hingewiesen. Ist ein Vertrag aufgrund Austibung des ZE-Optionsrechts Uiber die Hochstmenge
hinaus fortgefihrt worden, stehen die Optionsrechte den Auftraggebern nur zu, sofern der
Zuschlagsempfanger einer weiteren Verlangerung des jeweiligen Vertrags zugestimmt hat.
Naheres ergibt sich aus den Vergabeunterlagen.

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen (iber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja
Informationen uiber frilhere Bekanntmachungen:
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 205827-2025
Zusatzliche Informationen: Einzelne Angebotsbestandteile sind nach naherer MaRgabe der
Vergabeunterlagen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Die Angebote
insgesamt (mitsamt der einzelnen qualifiziert elektronisch signierten Angebotsbestandteile)
werden Uber das Cosinex-Bietertool und die Vergabeplattform DTVP Ubermittelt. Insoweit
bedarf es bei Ubermittlung der Angebote keiner erneuten qualifizierten elektronischen
Signatur, sondern es genugt die Textform.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Beschreibung: Wirtschaftlichkeit der Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Kategorie des Festwert-Zuschlagskriteriums: Fester Wert (insgesamt)
Zuschlagskriterium — Zahl: 1
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5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen tiber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachpriifung
Uberprifungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen Uber die Uberpriifungsfristen: Fiir die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u. a.
die folgenden Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) in
der aktuell geltenden Fassung: § 134 Informations- und Wartepflicht. (1) Offentliche
Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berlicksichtigt werden sollen, Uber den
Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, Uber die Grinde der
vorgesehenen Nichtberlcksichtigung ihres Angebots und Uber den frihesten Zeitpunkt des
Vertragsschlusses unverziglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch fur Bewerber, denen
keine Information Gber die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfugung gestellt wurde, bevor
die Mitteilung Uber die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet,
verkurzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter
und Bewerber kommt es nicht an. (3) [...] § 135 Unwirksamkeit. (1) Ein offentlicher Auftrag ist
von Anfang an unwirksam, wenn der &ffentliche Auftraggeber 1. gegen § 134 verstol3en hat
oder 2. den Auftrag ohne vorherige Veroffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Européischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser
Verstol} in einem Nachprifungsverfahren festgestellt worden ist. (2) Die Unwirksamkeit nach
Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprufungsverfahren innerhalb von 30
Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den
offentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht spater als sechs
Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. § 160
Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag
ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem &ffentlichen Auftrag
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der
Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerigt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberihrt, 2.
VerstolRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder
zur Angebotsabgabe gegenlber dem Auftraggeber gerltgt werden, 3. Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. [...] § 168 Entscheidung der
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Vergabekammer. (1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten
verletzt ist und trifft die geeigneten MalRnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und
eine Schadigung der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die Antrage nicht
gebunden und kann auch unabhangig davon auf die Rechtmaligkeit des Vergabeverfahrens
einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden.

Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt: AOK
Baden-Waurttemberg

5.1. Los: LOT-0005
Titel: VOBABO2 - Iohexol - Teillos 1
Beschreibung: Es wird auf die Beschreibung zu Ziffer 2.1 dieser Auftragsbekanntmachung
sowie insbesondere auf Folgendes hingewiesen: Entsprechend der unterschiedlichen
lodkonzentrationen werden zu dem Wirkstoff lohexol insgesamt drei Teillose gebildet. LOT-
0005 bzw.C1 betrifft das Teillos 1. In diesem Fachlos werden nur Kontrastmittel mit dem
Wirkstoff lohexol und einer lodkonzentration von 240mg/ml nachgefragt.
Interne Kennung: C1

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 33600000 Arzneimittel
Zusatzliche Einstufung (cpv): 33696000 Reagentien und Kontrastmittel

5.1.2. Erfullungsort
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland
Zusatzliche Informationen: In ortlicher Hinsicht Gegenstand der Ausschreibung ist die
Belieferung der radiologisch tatigen Vertragsarzte in Baden-Wurttemberg (DE1).

5.1.3. Geschatzte Dauer
Datum des Beginns: 01/10/2025
Enddatum der Laufzeit: 30/09/2027

5.1.4. Verlangerung
Maximale Verlangerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlangerung: Die Auftraggeber sind berechtigt, die Laufzeit der
Vertrage zur Vermeidung einer vertragslosen Zeit zweimal um jeweils 6 Monate zu verlangern
("Optionsrechte"), wenn sie aufgrund eines Rechtsschutzverfahrens rechtlich daran gehindert
sind, ein Angebot in einem Vergabeverfahren betreffend den Abschluss von Vertragen Gber
die Versorgung mit Kontrastmitteln im Sprechstundenbedarf fur den Zeitraum ab dem
1.10.2027 zu bezuschlagen. Auf das ZE-Optionsrecht bei absehbarer Uberschreitung der
Hoéchstmenge wahrend der Regelvertragslaufzeit oder der verlangerten Vertragslaufzeit wird
hingewiesen. Ist ein Vertrag aufgrund Austibung des ZE-Optionsrechts Uiber die Hochstmenge
hinaus fortgeflihrt worden, stehen die Optionsrechte den Auftraggebern nur zu, sofern der
Zuschlagsempfanger einer weiteren Verlangerung des jeweiligen Vertrags zugestimmt hat.
Naheres ergibt sich aus den Vergabeunterlagen.

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja
Informationen uber frithere Bekanntmachungen:
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 205827-2025
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Zusatzliche Informationen: Einzelne Angebotsbestandteile sind nach naherer Mal3gabe der
Vergabeunterlagen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Die Angebote
insgesamt (mitsamt der einzelnen qualifiziert elektronisch signierten Angebotsbestandteile)
werden Uber das Cosinex-Bietertool und die Vergabeplattform DTVP Ubermittelt. Insoweit
bedarf es bei Ubermittlung der Angebote keiner erneuten qualifizierten elektronischen
Signatur, sondern es genugt die Textform.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Beschreibung: Wirtschaftlichkeit der Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Kategorie des Festwert-Zuschlagskriteriums: Fester Wert (insgesamt)
Zuschlagskriterium — Zahl: 1

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen tiber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprifung
Uberprifungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen Uber die Uberpriifungsfristen: Fiir die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u. a.
die folgenden Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) in
der aktuell geltenden Fassung: § 134 Informations- und Wartepflicht. (1) Offentliche
Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berucksichtigt werden sollen, tber den
Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, Uber die Griinde der
vorgesehenen Nichtberlcksichtigung ihres Angebots und Uber den frihesten Zeitpunkt des
Vertragsschlusses unverzlglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch fir Bewerber, denen
keine Information Uber die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfugung gestellt wurde, bevor
die Mitteilung Uber die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet,
verkurzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter
und Bewerber kommt es nicht an. (3) [...] § 135 Unwirksamkeit. (1) Ein offentlicher Auftrag ist
von Anfang an unwirksam, wenn der &ffentliche Auftraggeber 1. gegen § 134 verstol3en hat
oder 2. den Auftrag ohne vorherige Veroffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europaischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser
Verstol3 in einem Nachprufungsverfahren festgestellt worden ist. (2) Die Unwirksamkeit nach
Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprufungsverfahren innerhalb von 30
Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den
offentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht spater als sechs
Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. § 160
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Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprufungsverfahren nur auf Antrag
ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem 6ffentlichen Auftrag
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der
Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberuhrt, 2.
VerstolRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder
zur Angebotsabgabe gegenlber dem Auftraggeber gerligt werden, 3. Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. [...] § 168 Entscheidung der
Vergabekammer. (1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten
verletzt ist und trifft die geeigneten MalRnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und
eine Schadigung der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die Antrage nicht
gebunden und kann auch unabhangig davon auf die Rechtmaligkeit des Vergabeverfahrens
einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden.

Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt: AOK
Baden-Waurttemberg

5.1. Los: LOT-0006
Titel: VOBABO2 - lohexol - Teillos 2
Beschreibung: Es wird auf die Beschreibung zu Ziffer 2.1 dieser Auftragsbekanntmachung
sowie insbesondere auf Folgendes hingewiesen: Entsprechend der unterschiedlichen
lodkonzentrationen werden zu dem Wirkstoff lohexol insgesamt drei Teillose gebildet. LOT-
0006 bzw. C2 betrifft das Teillos 2. In diesem Fachlos werden nur Kontrastmittel mit dem
Wirkstoff lohexol und einer lodkonzentration von 300mg/ml nachgefragt.
Interne Kennung: C2

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 33600000 Arzneimittel
Zusatzliche Einstufung (cpv): 33696000 Reagentien und Kontrastmittel

5.1.2. Erfullungsort
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland
Zusatzliche Informationen: In ortlicher Hinsicht Gegenstand der Ausschreibung ist die
Belieferung der radiologisch tatigen Vertragsarzte in Baden-Wurttemberg (DE1).

5.1.3. Geschatzte Dauer
Datum des Beginns: 01/10/2025
Enddatum der Laufzeit: 30/09/2027

5.1.4. Verlangerung
Maximale Verlangerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlangerung: Die Auftraggeber sind berechtigt, die Laufzeit der
Vertrage zur Vermeidung einer vertragslosen Zeit zweimal um jeweils 6 Monate zu verlangern
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("Optionsrechte"), wenn sie aufgrund eines Rechtsschutzverfahrens rechtlich daran gehindert
sind, ein Angebot in einem Vergabeverfahren betreffend den Abschluss von Vertragen tUber
die Versorgung mit Kontrastmitteln im Sprechstundenbedarf fur den Zeitraum ab dem
1.10.2027 zu bezuschlagen. Auf das ZE-Optionsrecht bei absehbarer Uberschreitung der
Hochstmenge wahrend der Regelvertragslaufzeit oder der verlangerten Vertragslaufzeit wird
hingewiesen. Ist ein Vertrag aufgrund Austibung des ZE-Optionsrechts Uiber die Hochstmenge
hinaus fortgefuhrt worden, stehen die Optionsrechte den Auftraggebern nur zu, sofern der
Zuschlagsempfanger einer weiteren Verlangerung des jeweiligen Vertrags zugestimmt hat.
Naheres ergibt sich aus den Vergabeunterlagen.

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen (iber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja
Informationen uber frithere Bekanntmachungen:
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 205827-2025
Zusatzliche Informationen: Einzelne Angebotsbestandteile sind nach naherer MaRgabe der
Vergabeunterlagen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Die Angebote
insgesamt (mitsamt der einzelnen qualifiziert elektronisch signierten Angebotsbestandteile)
werden Uber das Cosinex-Bietertool und die Vergabeplattform DTVP Ubermittelt. Insoweit
bedarf es bei Ubermittlung der Angebote keiner erneuten qualifizierten elektronischen
Signatur, sondern es genuigt die Textform.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Beschreibung: Wirtschaftlichkeit der Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Kategorie des Festwert-Zuschlagskriteriums: Fester Wert (insgesamt)
Zuschlagskriterium — Zahl: 1

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen liber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprufung
Uberprifungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen tber die Uberpriifungsfristen: Fiir die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u. a.
die folgenden Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) in
der aktuell geltenden Fassung: § 134 Informations- und Wartepflicht. (1) Offentliche
Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berlcksichtigt werden sollen, Uber den
Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, Gber die Griinde der
vorgesehenen Nichtberlcksichtigung ihres Angebots und tUber den fruhesten Zeitpunkt des
Vertragsschlusses unverzlglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch fir Bewerber, denen
keine Information Uber die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfugung gestellt wurde, bevor
die Mitteilung Uber die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet,
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verkurzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter
und Bewerber kommt es nicht an. (3) [...] § 135 Unwirksamkeit. (1) Ein 6ffentlicher Auftrag ist
von Anfang an unwirksam, wenn der &ffentliche Auftraggeber 1. gegen § 134 verstol3en hat
oder 2. den Auftrag ohne vorherige Veroffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europaischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser
Verstol3 in einem Nachprufungsverfahren festgestellt worden ist. (2) Die Unwirksamkeit nach
Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprifungsverfahren innerhalb von 30
Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den
offentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht spater als sechs
Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. § 160
Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprufungsverfahren nur auf Antrag
ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem 6ffentlichen Auftrag
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der
Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberuhrt, 2.
VerstolRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder
zur Angebotsabgabe gegenliber dem Auftraggeber gerligt werden, 3. Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. [...] § 168 Entscheidung der
Vergabekammer. (1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten
verletzt ist und trifft die geeigneten MalRnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und
eine Schadigung der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die Antrage nicht
gebunden und kann auch unabhangig davon auf die Rechtmaligkeit des Vergabeverfahrens
einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden.

Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt: AOK
Baden-Waurttemberg

5.1. Los: LOT-0007
Titel: VOBABO2 - Iohexol - Teillos 3
Beschreibung: Es wird auf die Beschreibung zu Ziffer 2.1 dieser Auftragsbekanntmachung
sowie insbesondere auf Folgendes hingewiesen: Entsprechend der unterschiedlichen
lodkonzentrationen werden zu dem Wirkstoff lohexol insgesamt drei Teillose gebildet. LOT-
0007 bzw. C3 betrifft das Teillos 3. In diesem Fachlos werden nur Kontrastmittel mit dem
Wirkstoff lohexol und einer lodkonzentration von 350mg/ml nachgefragt.
Interne Kennung: C3

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 33600000 Arzneimittel
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Zusatzliche Einstufung (cpv): 33696000 Reagentien und Kontrastmittel

5.1.2. Erfullungsort
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland
Zusatzliche Informationen: In értlicher Hinsicht Gegenstand der Ausschreibung ist die
Belieferung der radiologisch tatigen Vertragsarzte in Baden-Wirttemberg (DE1).

5.1.3. Geschatzte Dauer
Datum des Beginns: 01/10/2025
Enddatum der Laufzeit: 30/09/2027

5.1.4. Verlangerung
Maximale Verlangerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlangerung: Die Auftraggeber sind berechtigt, die Laufzeit der
Vertrage zur Vermeidung einer vertragslosen Zeit zweimal um jeweils 6 Monate zu verlangern
("Optionsrechte"), wenn sie aufgrund eines Rechtsschutzverfahrens rechtlich daran gehindert
sind, ein Angebot in einem Vergabeverfahren betreffend den Abschluss von Vertragen Uber
die Versorgung mit Kontrastmitteln im Sprechstundenbedarf fir den Zeitraum ab dem
1.10.2027 zu bezuschlagen. Auf das ZE-Optionsrecht bei absehbarer Uberschreitung der
Hochstmenge wahrend der Regelvertragslaufzeit oder der verlangerten Vertragslaufzeit wird
hingewiesen. Ist ein Vertrag aufgrund Austibung des ZE-Optionsrechts Uber die Hochstmenge
hinaus fortgeflihrt worden, stehen die Optionsrechte den Auftraggebern nur zu, sofern der
Zuschlagsempfanger einer weiteren Verlangerung des jeweiligen Vertrags zugestimmt hat.
Naheres ergibt sich aus den Vergabeunterlagen.

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja
Informationen uber friihere Bekanntmachungen:
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 205827-2025
Zusatzliche Informationen: Einzelne Angebotsbestandteile sind nach naherer Mal3gabe der
Vergabeunterlagen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Die Angebote
insgesamt (mitsamt der einzelnen qualifiziert elektronisch signierten Angebotsbestandteile)
werden Uber das Cosinex-Bietertool und die Vergabeplattform DTVP Ubermittelt. Insoweit
bedarf es bei Ubermittlung der Angebote keiner erneuten qualifizierten elektronischen
Signatur, sondern es genugt die Textform.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Beschreibung: Wirtschaftlichkeit der Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Kategorie des Festwert-Zuschlagskriteriums: Fester Wert (insgesamt)
Zuschlagskriterium — Zahl: 1

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
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Informationen tliber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprufung
Uberprifungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen (iber die Uberpriifungsfristen: Fiir die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u. a.
die folgenden Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) in
der aktuell geltenden Fassung: § 134 Informations- und Wartepflicht. (1) Offentliche
Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berlcksichtigt werden sollen, Uber den
Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, Uber die Grinde der
vorgesehenen Nichtberlcksichtigung ihres Angebots und Uber den frihesten Zeitpunkt des
Vertragsschlusses unverziglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch fur Bewerber, denen
keine Information Uber die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfugung gestellt wurde, bevor
die Mitteilung Uber die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet,
verkurzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter
und Bewerber kommt es nicht an. (3) [...] § 135 Unwirksamkeit. (1) Ein offentlicher Auftrag ist
von Anfang an unwirksam, wenn der offentliche Auftraggeber 1. gegen § 134 verstol3en hat
oder 2. den Auftrag ohne vorherige Veroéffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europaischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser
Verstol3 in einem Nachprifungsverfahren festgestellt worden ist. (2) Die Unwirksamkeit nach
Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprufungsverfahren innerhalb von 30
Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den
offentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht spater als sechs
Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. § 160
Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag
ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der
Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerigt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberihrt, 2.
VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder
zur Angebotsabgabe gegenliber dem Auftraggeber gertgt werden, 3. Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. [...] § 168 Entscheidung der
Vergabekammer. (1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten
verletzt ist und trifft die geeigneten Mallnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und
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eine Schadigung der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die Antrage nicht
gebunden und kann auch unabhangig davon auf die Rechtmaligkeit des Vergabeverfahrens
einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden.

Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt: AOK
Baden-Waurttemberg

5.1. Los: LOT-0008
Titel: VOBABO4 - lopamidol - Teillos 1
Beschreibung: Es wird auf die Beschreibung zu Ziffer 2.1 dieser Auftragsbekanntmachung
sowie insbesondere auf Folgendes hingewiesen: Entsprechend der unterschiedlichen
lodkonzentrationen werden zu dem Wirkstoff lopamidol insgesamt drei Teillose gebildet. LOT-
0008 bzw. D1 betrifft das Teillos 1. In diesem Fachlos werden nur Kontrastmittel mit dem
Wirkstoff lopamidol und lodkonzentrationen von 200 mg/ml und 250 mg/ml nachgefragt.
Interne Kennung: D1

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 33600000 Arzneimittel
Zusatzliche Einstufung (cpv): 33696000 Reagentien und Kontrastmittel

5.1.2. Erfullungsort
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland
Zusatzliche Informationen: In ortlicher Hinsicht Gegenstand der Ausschreibung ist die
Belieferung der radiologisch tatigen Vertragsarzte in Baden-Wurttemberg (DE1).

5.1.3. Geschatzte Dauer
Datum des Beginns: 01/10/2025
Enddatum der Laufzeit: 30/09/2027

5.1.4. Verlangerung
Maximale Verlangerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlangerung: Die Auftraggeber sind berechtigt, die Laufzeit der
Vertrage zur Vermeidung einer vertragslosen Zeit zweimal um jeweils 6 Monate zu verlangern
("Optionsrechte"), wenn sie aufgrund eines Rechtsschutzverfahrens rechtlich daran gehindert
sind, ein Angebot in einem Vergabeverfahren betreffend den Abschluss von Vertragen Gber
die Versorgung mit Kontrastmitteln im Sprechstundenbedarf fur den Zeitraum ab dem
1.10.2027 zu bezuschlagen. Auf das ZE-Optionsrecht bei absehbarer Uberschreitung der
Hoéchstmenge wahrend der Regelvertragslaufzeit oder der verlangerten Vertragslaufzeit wird
hingewiesen. Ist ein Vertrag aufgrund Austibung des ZE-Optionsrechts Uiber die Hochstmenge
hinaus fortgeflihrt worden, stehen die Optionsrechte den Auftraggebern nur zu, sofern der
Zuschlagsempfanger einer weiteren Verlangerung des jeweiligen Vertrags zugestimmt hat.
Naheres ergibt sich aus den Vergabeunterlagen.

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja
Informationen uber frithere Bekanntmachungen:
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 205827-2025
Zusatzliche Informationen: Einzelne Angebotsbestandteile sind nach naherer MalRgabe der
Vergabeunterlagen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Die Angebote
insgesamt (mitsamt der einzelnen qualifiziert elektronisch signierten Angebotsbestandteile)
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werden Uber das Cosinex-Bietertool und die Vergabeplattform DTVP Ubermittelt. Insoweit
bedarf es bei Ubermittiung der Angebote keiner erneuten qualifizierten elektronischen
Signatur, sondern es genugt die Textform.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Beschreibung: Wirtschaftlichkeit der Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Kategorie des Festwert-Zuschlagskriteriums: Fester Wert (insgesamt)
Zuschlagskriterium — Zahl: 1

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen liber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachpriifung
Uberprifungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen (iber die Uberpriifungsfristen: Fiir die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u. a.
die folgenden Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) in
der aktuell geltenden Fassung: § 134 Informations- und Wartepflicht. (1) Offentliche
Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berlcksichtigt werden sollen, Uber den
Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, Uber die Grinde der
vorgesehenen Nichtberlcksichtigung ihres Angebots und Uber den frihesten Zeitpunkt des
Vertragsschlusses unverziglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch fur Bewerber, denen
keine Information Uber die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfugung gestellt wurde, bevor
die Mitteilung Uber die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet,
verkurzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter
und Bewerber kommt es nicht an. (3) [...] § 135 Unwirksamkeit. (1) Ein offentlicher Auftrag ist
von Anfang an unwirksam, wenn der offentliche Auftraggeber 1. gegen § 134 verstol3en hat
oder 2. den Auftrag ohne vorherige Veroéffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europaischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser
Verstol3 in einem Nachprifungsverfahren festgestellt worden ist. (2) Die Unwirksamkeit nach
Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprufungsverfahren innerhalb von 30
Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den
offentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht spater als sechs
Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. § 160
Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag
ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem 6ffentlichen Auftrag
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
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Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der
Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberihrt, 2.
VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder
zur Angebotsabgabe gegenlber dem Auftraggeber gerlgt werden, 3. Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. [...] § 168 Entscheidung der
Vergabekammer. (1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten
verletzt ist und trifft die geeigneten Mallnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und
eine Schadigung der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die Antrage nicht
gebunden und kann auch unabhangig davon auf die Rechtmaligkeit des Vergabeverfahrens
einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden.

Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt: AOK
Baden-Wiurttemberg

5.1. Los: LOT-0009
Titel: VOBABO4 - lopamidol - Teillos 2
Beschreibung: Es wird auf die Beschreibung zu Ziffer 2.1 dieser Auftragsbekanntmachung
sowie insbesondere auf Folgendes hingewiesen: Entsprechend der unterschiedlichen
lodkonzentrationen werden zu dem Wirkstoff lopamidol insgesamt drei Teillose gebildet. LOT-
0009 bzw. D2 betrifft das Teillos 2. In diesem Fachlos werden nur Kontrastmittel mit dem
Wirkstoff lopamidol und einer lodkonzentration von 300 mg/ml nachgefragt.
Interne Kennung: D2

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 33600000 Arzneimittel
Zusatzliche Einstufung (cpv): 33696000 Reagentien und Kontrastmittel

5.1.2. Erfullungsort
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland
Zusatzliche Informationen: In értlicher Hinsicht Gegenstand der Ausschreibung ist die
Belieferung der radiologisch tatigen Vertragsarzte in Baden-Wurttemberg (DE1).

5.1.3. Geschatzte Dauer
Datum des Beginns: 01/10/2025
Enddatum der Laufzeit: 30/09/2027

5.1.4. Verlangerung
Maximale Verlangerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlangerung: Die Auftraggeber sind berechtigt, die Laufzeit der
Vertrage zur Vermeidung einer vertragslosen Zeit zweimal um jeweils 6 Monate zu verlangern
("Optionsrechte"), wenn sie aufgrund eines Rechtsschutzverfahrens rechtlich daran gehindert
sind, ein Angebot in einem Vergabeverfahren betreffend den Abschluss von Vertragen uber
die Versorgung mit Kontrastmitteln im Sprechstundenbedarf fir den Zeitraum ab dem
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1.10.2027 zu bezuschlagen. Auf das ZE-Optionsrecht bei absehbarer Uberschreitung der
Hoéchstmenge wahrend der Regelvertragslaufzeit oder der verlangerten Vertragslaufzeit wird
hingewiesen. Ist ein Vertrag aufgrund Austibung des ZE-Optionsrechts Uber die Hochstmenge
hinaus fortgeflihrt worden, stehen die Optionsrechte den Auftraggebern nur zu, sofern der
Zuschlagsempfanger einer weiteren Verlangerung des jeweiligen Vertrags zugestimmt hat.
Naheres ergibt sich aus den Vergabeunterlagen.

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja
Informationen uber friihere Bekanntmachungen:
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 205827-2025
Zusatzliche Informationen: Einzelne Angebotsbestandteile sind nach naherer Maligabe der
Vergabeunterlagen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Die Angebote
insgesamt (mitsamt der einzelnen qualifiziert elektronisch signierten Angebotsbestandteile)
werden Uber das Cosinex-Bietertool und die Vergabeplattform DTVP Ubermittelt. Insoweit
bedarf es bei Ubermittlung der Angebote keiner erneuten qualifizierten elektronischen
Signatur, sondern es genugt die Textform.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Beschreibung: Wirtschaftlichkeit der Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Kategorie des Festwert-Zuschlagskriteriums: Fester Wert (insgesamt)
Zuschlagskriterium — Zahl: 1

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen uber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprifung
Uberprifungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen Uber die Uberpriifungsfristen: Fiir die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u. a.
die folgenden Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) in
der aktuell geltenden Fassung: § 134 Informations- und Wartepflicht. (1) Offentliche
Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berticksichtigt werden sollen, tGber den
Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, Uber die Grinde der
vorgesehenen Nichtberlcksichtigung ihres Angebots und Uber den frihesten Zeitpunkt des
Vertragsschlusses unverzlglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch fur Bewerber, denen
keine Information Gber die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfligung gestellt wurde, bevor
die Mitteilung Uber die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet,
verkurzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter
und Bewerber kommt es nicht an. (3) [...] § 135 Unwirksamkeit. (1) Ein 6ffentlicher Auftrag ist
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von Anfang an unwirksam, wenn der offentliche Auftraggeber 1. gegen § 134 verstol3en hat
oder 2. den Auftrag ohne vorherige Veroéffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europaischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser
Verstol3 in einem Nachprifungsverfahren festgestellt worden ist. (2) Die Unwirksamkeit nach
Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprufungsverfahren innerhalb von 30
Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den
offentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht spater als sechs
Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. § 160
Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag
ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der
Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberihrt, 2.
VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder
zur Angebotsabgabe gegenlber dem Auftraggeber gertgt werden, 3. Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. [...] § 168 Entscheidung der
Vergabekammer. (1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten
verletzt ist und trifft die geeigneten Mallnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und
eine Schadigung der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die Antrage nicht
gebunden und kann auch unabhangig davon auf die Rechtmaligkeit des Vergabeverfahrens
einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden.

Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt: AOK
Baden-Wirttemberg

5.1. Los: LOT-0010
Titel: VOBABO04 - lopamidol - Teillos 3
Beschreibung: Es wird auf die Beschreibung zu Ziffer 2.1 dieser Auftragsbekanntmachung
sowie insbesondere auf Folgendes hingewiesen: Entsprechend der unterschiedlichen
lodkonzentrationen werden zu dem Wirkstoff lopamidol insgesamt drei Teillose gebildet. LOT-
0010 bzw. D3 betrifft das Teillos 3. In diesem Fachos werden nur Kontrastmittel mit dem
Wirkstoff lopamidol und einer lodkonzentration von 370 mg/ml nachgefragt.
Interne Kennung: D3

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 33600000 Arzneimittel
Zusatzliche Einstufung (cpv): 33696000 Reagentien und Kontrastmittel

5.1.2. Erfullungsort
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
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Land: Deutschland
Zusatzliche Informationen: In értlicher Hinsicht Gegenstand der Ausschreibung ist die
Belieferung der radiologisch tatigen Vertragsarzte in Baden-Wurttemberg (DE1).

5.1.3. Geschatzte Dauer
Datum des Beginns: 01/10/2025
Enddatum der Laufzeit: 30/09/2027

5.1.4. Verlangerung
Maximale Verlangerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlangerung: Die Auftraggeber sind berechtigt, die Laufzeit der
Vertrage zur Vermeidung einer vertragslosen Zeit zweimal um jeweils 6 Monate zu verlangern
("Optionsrechte"), wenn sie aufgrund eines Rechtsschutzverfahrens rechtlich daran gehindert
sind, ein Angebot in einem Vergabeverfahren betreffend den Abschluss von Vertragen uber
die Versorgung mit Kontrastmitteln im Sprechstundenbedarf fir den Zeitraum ab dem
1.10.2027 zu bezuschlagen. Auf das ZE-Optionsrecht bei absehbarer Uberschreitung der
Hochstmenge wahrend der Regelvertragslaufzeit oder der verlangerten Vertragslaufzeit wird
hingewiesen. Ist ein Vertrag aufgrund Ausuibung des ZE-Optionsrechts Uber die Hochstmenge
hinaus fortgeflihrt worden, stehen die Optionsrechte den Auftraggebern nur zu, sofern der
Zuschlagsempfanger einer weiteren Verlangerung des jeweiligen Vertrags zugestimmt hat.
Naheres ergibt sich aus den Vergabeunterlagen.

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja
Informationen uber friihere Bekanntmachungen:
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 205827-2025
Zusatzliche Informationen: Einzelne Angebotsbestandteile sind nach naherer MalRgabe der
Vergabeunterlagen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Die Angebote
insgesamt (mitsamt der einzelnen qualifiziert elektronisch signierten Angebotsbestandteile)
werden Uber das Cosinex-Bietertool und die Vergabeplattform DTVP Ubermittelt. Insoweit
bedarf es bei Ubermittlung der Angebote keiner erneuten qualifizierten elektronischen
Signatur, sondern es genugt die Textform.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Beschreibung: Wirtschaftlichkeit der Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Kategorie des Festwert-Zuschlagskriteriums: Fester Wert (insgesamt)
Zuschlagskriterium — Zahl: 1

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen liber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprifung
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Uberpriifungsstelle: Vergabekammern des Bundes

Informationen Uber die Uberpriifungsfristen: Fiir die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u. a.
die folgenden Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) in
der aktuell geltenden Fassung: § 134 Informations- und Wartepflicht. (1) Offentliche
Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht bertcksichtigt werden sollen, Gber den
Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, Uber die Griinde der
vorgesehenen Nichtberlcksichtigung ihres Angebots und Uber den frihesten Zeitpunkt des
Vertragsschlusses unverzlglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch fir Bewerber, denen
keine Information Uber die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfugung gestellt wurde, bevor
die Mitteilung Uber die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet,
verkurzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter
und Bewerber kommt es nicht an. (3) [...] § 135 Unwirksamkeit. (1) Ein 6ffentlicher Auftrag ist
von Anfang an unwirksam, wenn der &ffentliche Auftraggeber 1. gegen § 134 verstol3en hat
oder 2. den Auftrag ohne vorherige Veroéffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europaischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser
VerstolR in einem Nachprufungsverfahren festgestellt worden ist. (2) Die Unwirksamkeit nach
Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprifungsverfahren innerhalb von 30
Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den
offentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht spater als sechs
Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. § 160
Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprufungsverfahren nur auf Antrag
ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem offentlichen Auftrag
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der
Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberuhrt, 2.
VerstolRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder
zur Angebotsabgabe gegenliber dem Auftraggeber gerligt werden, 3. Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. [...] § 168 Entscheidung der
Vergabekammer. (1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten
verletzt ist und trifft die geeigneten MalRnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und
eine Schadigung der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die Antrage nicht
gebunden und kann auch unabhangig davon auf die Rechtmaligkeit des Vergabeverfahrens
einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden.

Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt: AOK
Baden-Waurttemberg
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5.1. Los: LOT-0011
Titel: VOBABOS5 - lopromid - Teillos 1
Beschreibung: Es wird auf die Beschreibung zu Ziffer 2.1 dieser Auftragsbekanntmachung
sowie insbesondere auf Folgendes hingewiesen: Entsprechend der unterschiedlichen
lodkonzentrationen werden zu dem Wirkstoff lopromid insgesamt zwei Teillose gebildet. LOT-
0011 bzw. E1 betrifft das Teillos 1. In diesem Fachlos werden nur Kontrastmittel mit dem
Wirkstoff lopromid und einer lodkonzentration von 300 mg/ml nachgefragt.
Interne Kennung: E1

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 33600000 Arzneimittel
Zusatzliche Einstufung (cpv): 33696000 Reagentien und Kontrastmittel

5.1.2. Erfullungsort
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland
Zusatzliche Informationen: In ortlicher Hinsicht Gegenstand der Ausschreibung ist die
Belieferung der radiologisch tatigen Vertragsarzte in Baden-Wurttemberg (DE1).

5.1.3. Geschatzte Dauer
Datum des Beginns: 01/10/2025
Enddatum der Laufzeit: 30/09/2027

5.1.4. Verlangerung
Maximale Verlangerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlangerung: Die Auftraggeber sind berechtigt, die Laufzeit der
Vertrage zur Vermeidung einer vertragslosen Zeit zweimal um jeweils 6 Monate zu verlangern
("Optionsrechte"), wenn sie aufgrund eines Rechtsschutzverfahrens rechtlich daran gehindert
sind, ein Angebot in einem Vergabeverfahren betreffend den Abschluss von Vertragen Gber
die Versorgung mit Kontrastmitteln im Sprechstundenbedarf fur den Zeitraum ab dem
1.10.2027 zu bezuschlagen. Auf das ZE-Optionsrecht bei absehbarer Uberschreitung der
Hochstmenge wahrend der Regelvertragslaufzeit oder der verlangerten Vertragslaufzeit wird
hingewiesen. Ist ein Vertrag aufgrund Austibung des ZE-Optionsrechts Uiber die Hochstmenge
hinaus fortgefuihrt worden, stehen die Optionsrechte den Auftraggebern nur zu, sofern der
Zuschlagsempfanger einer weiteren Verlangerung des jeweiligen Vertrags zugestimmt hat.
Naheres ergibt sich aus den Vergabeunterlagen.

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen (iber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja
Informationen tiber frilhere Bekanntmachungen:
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 205827-2025
Zusatzliche Informationen: Einzelne Angebotsbestandteile sind nach naherer MalRgabe der
Vergabeunterlagen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Die Angebote
insgesamt (mitsamt der einzelnen qualifiziert elektronisch signierten Angebotsbestandteile)
werden Uber das Cosinex-Bietertool und die Vergabeplattform DTVP Ubermittelt. Insoweit
bedarf es bei Ubermittiung der Angebote keiner erneuten qualifizierten elektronischen
Signatur, sondern es genugt die Textform.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
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5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Beschreibung: Wirtschaftlichkeit der Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Kategorie des Festwert-Zuschlagskriteriums: Fester Wert (insgesamt)
Zuschlagskriterium — Zahl: 1

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen liber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprifung
Uberprifungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen Uber die Uberpriifungsfristen: Fiir die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u. a.
die folgenden Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) in
der aktuell geltenden Fassung: § 134 Informations- und Wartepflicht. (1) Offentliche
Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht bertcksichtigt werden sollen, tber den
Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, Uber die Griinde der
vorgesehenen Nichtberlcksichtigung ihres Angebots und Uber den frihesten Zeitpunkt des
Vertragsschlusses unverziglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch fir Bewerber, denen
keine Information Uber die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfugung gestellt wurde, bevor
die Mitteilung Uber die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet,
verkurzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter
und Bewerber kommt es nicht an. (3) [...] § 135 Unwirksamkeit. (1) Ein 6ffentlicher Auftrag ist
von Anfang an unwirksam, wenn der offentliche Auftraggeber 1. gegen § 134 verstol3en hat
oder 2. den Auftrag ohne vorherige Veroffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europaischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser
VerstolR in einem Nachprufungsverfahren festgestellt worden ist. (2) Die Unwirksamkeit nach
Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachpriufungsverfahren innerhalb von 30
Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den
offentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht spater als sechs
Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. § 160
Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprufungsverfahren nur auf Antrag
ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem &ffentlichen Auftrag
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der
Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberuhrt, 2.
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VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder
zur Angebotsabgabe gegenlber dem Auftraggeber gertgt werden, 3. Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. [...] § 168 Entscheidung der
Vergabekammer. (1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten
verletzt ist und trifft die geeigneten Mallnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und
eine Schadigung der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die Antrage nicht
gebunden und kann auch unabhangig davon auf die Rechtmaligkeit des Vergabeverfahrens
einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden.

Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt: AOK
Baden-Wirttemberg

5.1. Los: LOT-0012
Titel: VOBABOS5 - lopromid - Teillos 2
Beschreibung: Es wird auf die Beschreibung zu Ziffer 2.1 dieser Auftragsbekanntmachung
sowie insbesondere auf Folgendes hingewiesen: Entsprechend der unterschiedlichen
lodkonzentrationen werden zu dem Wirkstoff lopromid insgesamt zwei Teillose gebildet. LOT-
0012 bzw. E2 betrifft das Teillos 2. In diesem Fachlos werden nur Kontrastmittel mit dem
Wirkstoff lopromid und einer lodkonzentration von 370 mg/ml nachgefragt.
Interne Kennung: E2

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 33600000 Arzneimittel
Zusatzliche Einstufung (cpv): 33696000 Reagentien und Kontrastmittel

5.1.2. Erfullungsort
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland
Zusatzliche Informationen: In ortlicher Hinsicht Gegenstand der Ausschreibung ist die
Belieferung der radiologisch tatigen Vertragsarzte in Baden-Wurttemberg (DE1).

5.1.3. Geschatzte Dauer
Datum des Beginns: 01/10/2025
Enddatum der Laufzeit: 30/09/2027

5.1.4. Verlangerung
Maximale Verlangerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlangerung: Die Auftraggeber sind berechtigt, die Laufzeit der
Vertrage zur Vermeidung einer vertragslosen Zeit zweimal um jeweils 6 Monate zu verlangern
("Optionsrechte"), wenn sie aufgrund eines Rechtsschutzverfahrens rechtlich daran gehindert
sind, ein Angebot in einem Vergabeverfahren betreffend den Abschluss von Vertragen tuber
die Versorgung mit Kontrastmitteln im Sprechstundenbedarf fir den Zeitraum ab dem
1.10.2027 zu bezuschlagen. Auf das ZE-Optionsrecht bei absehbarer Uberschreitung der
Hochstmenge wahrend der Regelvertragslaufzeit oder der verlangerten Vertragslaufzeit wird
hingewiesen. Ist ein Vertrag aufgrund Ausuibung des ZE-Optionsrechts Uber die Hochstmenge
hinaus fortgeflihrt worden, stehen die Optionsrechte den Auftraggebern nur zu, sofern der
Zuschlagsempfanger einer weiteren Verlangerung des jeweiligen Vertrags zugestimmt hat.
Naheres ergibt sich aus den Vergabeunterlagen.
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5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen (ber das éffentliche Beschaffungswesen: ja
Informationen uber frithere Bekanntmachungen:
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 205827-2025
Zusatzliche Informationen: Einzelne Angebotsbestandteile sind nach naherer Malgabe der
Vergabeunterlagen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Die Angebote
insgesamt (mitsamt der einzelnen qualifiziert elektronisch signierten Angebotsbestandteile)
werden Uber das Cosinex-Bietertool und die Vergabeplattform DTVP Ubermittelt. Insoweit
bedarf es bei Ubermittlung der Angebote keiner erneuten qualifizierten elektronischen
Signatur, sondern es genugt die Textform.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Beschreibung: Wirtschaftlichkeit der Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Kategorie des Festwert-Zuschlagskriteriums: Fester Wert (insgesamt)
Zuschlagskriterium — Zahl: 1

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen liber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachpriifung
Uberprifungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen ber die Uberpriifungsfristen: Fiir die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u. a.
die folgenden Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) in
der aktuell geltenden Fassung: § 134 Informations- und Wartepflicht. (1) Offentliche
Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berlcksichtigt werden sollen, Gber den
Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, Gber die Griinde der
vorgesehenen Nichtberlcksichtigung ihres Angebots und tUber den frihesten Zeitpunkt des
Vertragsschlusses unverzlglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch fir Bewerber, denen
keine Information Uber die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfigung gestellt wurde, bevor
die Mitteilung Uber die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet,
verkurzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter
und Bewerber kommt es nicht an. (3) [...] § 135 Unwirksamkeit. (1) Ein offentlicher Auftrag ist
von Anfang an unwirksam, wenn der offentliche Auftraggeber 1. gegen § 134 verstol3en hat
oder 2. den Auftrag ohne vorherige Veroffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europaischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser
Verstol} in einem Nachprufungsverfahren festgestellt worden ist. (2) Die Unwirksamkeit nach
Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprifungsverfahren innerhalb von 30
Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den
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offentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht spater als sechs
Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. § 160
Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag
ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der
Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerigt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberihrt, 2.
VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder
zur Angebotsabgabe gegenlber dem Auftraggeber gertgt werden, 3. Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. [...] § 168 Entscheidung der
Vergabekammer. (1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten
verletzt ist und trifft die geeigneten Mallnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und
eine Schadigung der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die Antrage nicht
gebunden und kann auch unabhangig davon auf die Rechtmaligkeit des Vergabeverfahrens
einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden.

Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt: AOK
Baden-Wirttemberg

5.1. Los: LOT-0013
Titel: VOBABO7 - loversol
Beschreibung: Es wird auf die Beschreibung zu Ziffer 2.1 dieser Auftragsbekanntmachung
sowie insbesondere auf Folgendes hingewiesen: In diesem Fachlos werden nur Kontrastmittel
mit dem Wirkstoff loversol und lodkonzentrationen von 300 mg/ml und 350 mg/ml nachgefragt.
Interne Kennung: F

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 33600000 Arzneimittel
Zusatzliche Einstufung (cpv): 33696000 Reagentien und Kontrastmittel

5.1.2. Erfullungsort
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland
Zusatzliche Informationen: In ortlicher Hinsicht Gegenstand der Ausschreibung ist die
Belieferung der radiologisch tatigen Vertragsarzte in Baden-Wurttemberg (DE1).

5.1.3. Geschatzte Dauer
Datum des Beginns: 01/10/2025
Enddatum der Laufzeit: 30/09/2027

5.1.4. Verlangerung
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Maximale Verlangerungen: 2

Weitere Informationen zur Verlangerung: Die Auftraggeber sind berechtigt, die Laufzeit der
Vertrage zur Vermeidung einer vertragslosen Zeit zweimal um jeweils 6 Monate zu verlangern
("Optionsrechte"), wenn sie aufgrund eines Rechtsschutzverfahrens rechtlich daran gehindert
sind, ein Angebot in einem Vergabeverfahren betreffend den Abschluss von Vertragen Uber
die Versorgung mit Kontrastmitteln im Sprechstundenbedarf fir den Zeitraum ab dem
1.10.2027 zu bezuschlagen. Auf das ZE-Optionsrecht bei absehbarer Uberschreitung der
Hochstmenge wahrend der Regelvertragslaufzeit oder der verlangerten Vertragslaufzeit wird
hingewiesen. Ist ein Vertrag aufgrund Austibung des ZE-Optionsrechts Uber die Hochstmenge
hinaus fortgeflihrt worden, stehen die Optionsrechte den Auftraggebern nur zu, sofern der
Zuschlagsempfanger einer weiteren Verlangerung des jeweiligen Vertrags zugestimmt hat.
Naheres ergibt sich aus den Vergabeunterlagen.

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja
Informationen uber friihere Bekanntmachungen:
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 205827-2025
Zusatzliche Informationen: Einzelne Angebotsbestandteile sind nach naherer Maligabe der
Vergabeunterlagen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Die Angebote
insgesamt (mitsamt der einzelnen qualifiziert elektronisch signierten Angebotsbestandteile)
werden Uber das Cosinex-Bietertool und die Vergabeplattform DTVP Ubermittelt. Insoweit
bedarf es bei Ubermittlung der Angebote keiner erneuten qualifizierten elektronischen
Signatur, sondern es genugt die Textform.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Beschreibung: Wirtschaftlichkeit der Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Kategorie des Festwert-Zuschlagskriteriums: Fester Wert (insgesamt)
Zuschlagskriterium — Zahl: 1

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen uber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprifung
Uberprifungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen Uber die Uberpriifungsfristen: Fiir die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u. a.
die folgenden Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) in
der aktuell geltenden Fassung: § 134 Informations- und Wartepflicht. (1) Offentliche
Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berticksichtigt werden sollen, tGber den
Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, Uber die Grinde der
vorgesehenen Nichtberlcksichtigung ihres Angebots und Uber den frihesten Zeitpunkt des
Vertragsschlusses unverziglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch fur Bewerber, denen
keine Information Gber die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfligung gestellt wurde, bevor
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die Mitteilung Uber die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet,
verkurzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter
und Bewerber kommt es nicht an. (3) [...] § 135 Unwirksamkeit. (1) Ein offentlicher Auftrag ist
von Anfang an unwirksam, wenn der &ffentliche Auftraggeber 1. gegen § 134 verstol3en hat
oder 2. den Auftrag ohne vorherige Veroéffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europaischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser
Verstol3 in einem Nachprifungsverfahren festgestellt worden ist. (2) Die Unwirksamkeit nach
Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprufungsverfahren innerhalb von 30
Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den
offentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht spater als sechs
Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. § 160
Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag
ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der
Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerigt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberihrt, 2.
VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder
zur Angebotsabgabe gegenlber dem Auftraggeber gertgt werden, 3. Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. [...] § 168 Entscheidung der
Vergabekammer. (1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten
verletzt ist und trifft die geeigneten Mallnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und
eine Schadigung der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die Antrage nicht
gebunden und kann auch unabhangig davon auf die Rechtmaligkeit des Vergabeverfahrens
einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden.

Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt: AOK
Baden-Wirttemberg

5.1. Los: LOT-0014
Titel: VOBABOQ9 - lodixanol
Beschreibung: Es wird auf die Beschreibung zu Ziffer 2.1 dieser Auftragsbekanntmachung
sowie insbesondere auf Folgendes hingewiesen: In diesem Fachlos werden nur Kontrastmittel
mit dem Wirkstoff lodixanol und lodkonzentrationen von 270 mg/ml und 320 mg/mi
nachgefragt.
Interne Kennung: G

5.1.1. Zweck
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Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 33600000 Arzneimittel
Zusatzliche Einstufung (cpv): 33696000 Reagentien und Kontrastmittel

5.1.2. Erfullungsort
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland
Zusatzliche Informationen: In értlicher Hinsicht Gegenstand der Ausschreibung ist die
Belieferung der radiologisch tatigen Vertragsarzte in Baden-Wirttemberg (DE1).

5.1.3. Geschatzte Dauer
Datum des Beginns: 01/10/2025
Enddatum der Laufzeit: 30/09/2027

5.1.4. Verlangerung
Maximale Verlangerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlangerung: Die Auftraggeber sind berechtigt, die Laufzeit der
Vertrage zur Vermeidung einer vertragslosen Zeit zweimal um jeweils 6 Monate zu verlangern
("Optionsrechte"), wenn sie aufgrund eines Rechtsschutzverfahrens rechtlich daran gehindert
sind, ein Angebot in einem Vergabeverfahren betreffend den Abschluss von Vertragen Uber
die Versorgung mit Kontrastmitteln im Sprechstundenbedarf fir den Zeitraum ab dem
1.10.2027 zu bezuschlagen. Auf das ZE-Optionsrecht bei absehbarer Uberschreitung der
Hochstmenge wahrend der Regelvertragslaufzeit oder der verlangerten Vertragslaufzeit wird
hingewiesen. Ist ein Vertrag aufgrund Austibung des ZE-Optionsrechts Uber die Hochstmenge
hinaus fortgeflihrt worden, stehen die Optionsrechte den Auftraggebern nur zu, sofern der
Zuschlagsempfanger einer weiteren Verlangerung des jeweiligen Vertrags zugestimmt hat.
Naheres ergibt sich aus den Vergabeunterlagen.

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja
Informationen uber friihere Bekanntmachungen:
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 205827-2025
Zusatzliche Informationen: Einzelne Angebotsbestandteile sind nach naherer Mal3gabe der
Vergabeunterlagen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Die Angebote
insgesamt (mitsamt der einzelnen qualifiziert elektronisch signierten Angebotsbestandteile)
werden Uber das Cosinex-Bietertool und die Vergabeplattform DTVP Ubermittelt. Insoweit
bedarf es bei Ubermittlung der Angebote keiner erneuten qualifizierten elektronischen
Signatur, sondern es genugt die Textform.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Beschreibung: Wirtschaftlichkeit der Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Kategorie des Festwert-Zuschlagskriteriums: Fester Wert (insgesamt)
Zuschlagskriterium — Zahl: 1

5.1.15. Techniken
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Rahmenvereinbarung:

Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen tliber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprufung
Uberprifungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen (iber die Uberpriifungsfristen: Fiir die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u. a.
die folgenden Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) in
der aktuell geltenden Fassung: § 134 Informations- und Wartepflicht. (1) Offentliche
Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berlcksichtigt werden sollen, Uber den
Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, Uber die Grinde der
vorgesehenen Nichtberlcksichtigung ihres Angebots und Uber den frihesten Zeitpunkt des
Vertragsschlusses unverziglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch fur Bewerber, denen
keine Information Uber die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfugung gestellt wurde, bevor
die Mitteilung Uber die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet,
verkurzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter
und Bewerber kommt es nicht an. (3) [...] § 135 Unwirksamkeit. (1) Ein offentlicher Auftrag ist
von Anfang an unwirksam, wenn der offentliche Auftraggeber 1. gegen § 134 verstol3en hat
oder 2. den Auftrag ohne vorherige Veroéffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europaischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser
Verstol3 in einem Nachprifungsverfahren festgestellt worden ist. (2) Die Unwirksamkeit nach
Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprufungsverfahren innerhalb von 30
Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den
offentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht spater als sechs
Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. § 160
Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag
ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der
Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerigt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberihrt, 2.
VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder
zur Angebotsabgabe gegenliber dem Auftraggeber gertgt werden, 3. Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. [...] § 168 Entscheidung der
Vergabekammer. (1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten
verletzt ist und trifft die geeigneten Mallnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und
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eine Schadigung der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die Antrage nicht
gebunden und kann auch unabhangig davon auf die Rechtmaligkeit des Vergabeverfahrens
einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden.

Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt: AOK
Baden-Waurttemberg

5.1. Los: LOT-0015
Titel: VOBAB10 - lomeprol
Beschreibung: Es wird auf die Beschreibung zu Ziffer 2.1 dieser Auftragsbekanntmachung
sowie insbesondere auf Folgendes hingewiesen: In diesem Fachlos werden nur Kontrastmittel
mit dem Wirkstoff lomeprol und lodkonzentrationen von 150 mg/ml, 250 mg/ml, 300 mg/ml,
350 mg/ml und 400 mg/ml nachgefragt.
Interne Kennung: H

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 33600000 Arzneimittel
Zusatzliche Einstufung (cpv): 33696000 Reagentien und Kontrastmittel

5.1.2. Erfullungsort
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland
Zusatzliche Informationen: In ortlicher Hinsicht Gegenstand der Ausschreibung ist die
Belieferung der radiologisch tatigen Vertragsarzte in Baden-Wurttemberg (DE1).

5.1.3. Geschatzte Dauer
Datum des Beginns: 01/10/2025
Enddatum der Laufzeit: 30/09/2027

5.1.4. Verlangerung
Maximale Verlangerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlangerung: Die Auftraggeber sind berechtigt, die Laufzeit der
Vertrage zur Vermeidung einer vertragslosen Zeit zweimal um jeweils 6 Monate zu verlangern
("Optionsrechte"), wenn sie aufgrund eines Rechtsschutzverfahrens rechtlich daran gehindert
sind, ein Angebot in einem Vergabeverfahren betreffend den Abschluss von Vertragen tuber
die Versorgung mit Kontrastmitteln im Sprechstundenbedarf fir den Zeitraum ab dem
1.10.2027 zu bezuschlagen. Auf das ZE-Optionsrecht bei absehbarer Uberschreitung der
Hochstmenge wahrend der Regelvertragslaufzeit oder der verlangerten Vertragslaufzeit wird
hingewiesen. Ist ein Vertrag aufgrund Ausuibung des ZE-Optionsrechts Uber die Hochstmenge
hinaus fortgeflihrt worden, stehen die Optionsrechte den Auftraggebern nur zu, sofern der
Zuschlagsempfanger einer weiteren Verlangerung des jeweiligen Vertrags zugestimmt hat.
Naheres ergibt sich aus den Vergabeunterlagen.

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja
Informationen uber frithere Bekanntmachungen:
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 205827-2025
Zusatzliche Informationen: Einzelne Angebotsbestandteile sind nach naherer MaRgabe der
Vergabeunterlagen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Die Angebote
insgesamt (mitsamt der einzelnen qualifiziert elektronisch signierten Angebotsbestandteile)
werden Uber das Cosinex-Bietertool und die Vergabeplattform DTVP Ubermittelt. Insoweit
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bedarf es bei Ubermittlung der Angebote keiner erneuten qualifizierten elektronischen
Signatur, sondern es genugt die Textform.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Beschreibung: Wirtschaftlichkeit der Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Kategorie des Festwert-Zuschlagskriteriums: Fester Wert (insgesamt)
Zuschlagskriterium — Zahl: 1

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen tiber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprifung
Uberprifungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen Uber die Uberpriifungsfristen: Fiir die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u. a.
die folgenden Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) in
der aktuell geltenden Fassung: § 134 Informations- und Wartepflicht. (1) Offentliche
Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berucksichtigt werden sollen, tber den
Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, Uber die Griinde der
vorgesehenen Nichtberlcksichtigung ihres Angebots und Uber den frihesten Zeitpunkt des
Vertragsschlusses unverzlglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch fir Bewerber, denen
keine Information Uber die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfugung gestellt wurde, bevor
die Mitteilung Uber die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet,
verkurzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter
und Bewerber kommt es nicht an. (3) [...] § 135 Unwirksamkeit. (1) Ein offentlicher Auftrag ist
von Anfang an unwirksam, wenn der &ffentliche Auftraggeber 1. gegen § 134 verstol3en hat
oder 2. den Auftrag ohne vorherige Veroffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europaischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser
Verstol3 in einem Nachprufungsverfahren festgestellt worden ist. (2) Die Unwirksamkeit nach
Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprufungsverfahren innerhalb von 30
Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den
offentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht spater als sechs
Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. § 160
Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag
ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem &ffentlichen Auftrag
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
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Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der
Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberuhrt, 2.
VerstolRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder
zur Angebotsabgabe gegenlber dem Auftraggeber gerligt werden, 3. Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. [...] § 168 Entscheidung der
Vergabekammer. (1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten
verletzt ist und trifft die geeigneten MalRnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und
eine Schadigung der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die Antrage nicht
gebunden und kann auch unabhangig davon auf die Rechtmaligkeit des Vergabeverfahrens
einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden.

Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt: AOK
Baden-Waurttemberg

5.1. Los: LOT-0016
Titel: VOBAB11 - lobitridol
Beschreibung: Es wird auf die Beschreibung zu Ziffer 2.1 dieser Auftragsbekanntmachung
sowie insbesondere auf Folgendes hingewiesen: In diesem Fachlos werden nur Kontrastmittel
mit dem Wirkstoff lobitridol und lodkonzentrationen von 300mg/ml und 350 mg/ml nachgefragt.
Interne Kennung: |

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 33600000 Arzneimittel
Zusatzliche Einstufung (cpv): 33696000 Reagentien und Kontrastmittel

5.1.2. Erfullungsort
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland
Zusatzliche Informationen: In ortlicher Hinsicht Gegenstand der Ausschreibung ist die
Belieferung der radiologisch tatigen Vertragsarzte in Baden-Wurttemberg (DE1).

5.1.3. Geschatzte Dauer
Datum des Beginns: 01/10/2025
Enddatum der Laufzeit: 30/09/2027

5.1.4. Verlangerung
Maximale Verlangerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlangerung: Die Auftraggeber sind berechtigt, die Laufzeit der
Vertrage zur Vermeidung einer vertragslosen Zeit zweimal um jeweils 6 Monate zu verlangern
("Optionsrechte"), wenn sie aufgrund eines Rechtsschutzverfahrens rechtlich daran gehindert
sind, ein Angebot in einem Vergabeverfahren betreffend den Abschluss von Vertragen Gber
die Versorgung mit Kontrastmitteln im Sprechstundenbedarf fur den Zeitraum ab dem
1.10.2027 zu bezuschlagen. Auf das ZE-Optionsrecht bei absehbarer Uberschreitung der
Hochstmenge wahrend der Regelvertragslaufzeit oder der verlangerten Vertragslaufzeit wird
hingewiesen. Ist ein Vertrag aufgrund Austibung des ZE-Optionsrechts Uiber die Hochstmenge
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hinaus fortgefuhrt worden, stehen die Optionsrechte den Auftraggebern nur zu, sofern der
Zuschlagsempfanger einer weiteren Verlangerung des jeweiligen Vertrags zugestimmt hat.
Naheres ergibt sich aus den Vergabeunterlagen.

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen (iber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja
Informationen uber frithere Bekanntmachungen:
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 205827-2025
Zusatzliche Informationen: Einzelne Angebotsbestandteile sind nach naherer MaRgabe der
Vergabeunterlagen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Die Angebote
insgesamt (mitsamt der einzelnen qualifiziert elektronisch signierten Angebotsbestandteile)
werden Uber das Cosinex-Bietertool und die Vergabeplattform DTVP Ubermittelt. Insoweit
bedarf es bei Ubermittlung der Angebote keiner erneuten qualifizierten elektronischen
Signatur, sondern es genuigt die Textform.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Beschreibung: Wirtschaftlichkeit der Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Kategorie des Festwert-Zuschlagskriteriums: Fester Wert (insgesamt)
Zuschlagskriterium — Zahl: 1

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen liber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprufung
Uberprifungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen Uber die Uberpriifungsfristen: Fiir die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u. a.
die folgenden Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) in
der aktuell geltenden Fassung: § 134 Informations- und Wartepflicht. (1) Offentliche
Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berlcksichtigt werden sollen, Uber den
Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, Gber die Griinde der
vorgesehenen Nichtberlcksichtigung ihres Angebots und tUber den fruhesten Zeitpunkt des
Vertragsschlusses unverzlglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch fir Bewerber, denen
keine Information Uber die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfugung gestellt wurde, bevor
die Mitteilung Uber die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet,
verkurzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter
und Bewerber kommt es nicht an. (3) [...] § 135 Unwirksamkeit. (1) Ein offentlicher Auftrag ist
von Anfang an unwirksam, wenn der offentliche Auftraggeber 1. gegen § 134 verstol3en hat
oder 2. den Auftrag ohne vorherige Veroffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europaischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser
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Verstol3 in einem Nachprufungsverfahren festgestellt worden ist. (2) Die Unwirksamkeit nach
Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprifungsverfahren innerhalb von 30
Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den
offentlichen Auftraggeber Gber den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht spater als sechs
Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. § 160
Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprufungsverfahren nur auf Antrag
ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem 6ffentlichen Auftrag
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der
Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberuhrt, 2.
VerstolRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder
zur Angebotsabgabe gegenliber dem Auftraggeber gerligt werden, 3. Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. [...] § 168 Entscheidung der
Vergabekammer. (1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten
verletzt ist und trifft die geeigneten MalRnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und
eine Schadigung der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die Antrage nicht
gebunden und kann auch unabhangig davon auf die Rechtmaligkeit des Vergabeverfahrens
einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden.

Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt: AOK
Baden-Waurttemberg

5.1. Los: LOT-0017
Titel: VOBBAO1 - Bariumsulfat
Beschreibung: Es wird auf die Beschreibung zu Ziffer 2.1 dieser Auftragsbekanntmachung
hingewiesen.
Interne Kennung: J

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 33600000 Arzneimittel
Zusatzliche Einstufung (cpv): 33696000 Reagentien und Kontrastmittel

5.1.2. Erfullungsort
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland
Zusatzliche Informationen: In értlicher Hinsicht Gegenstand der Ausschreibung ist die
Belieferung der radiologisch tatigen Vertragsarzte in Baden-Wurttemberg (DE1).

5.1.3. Geschatzte Dauer
Datum des Beginns: 01/10/2025
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Enddatum der Laufzeit: 30/09/2027

5.1.4. Verlangerung
Maximale Verlangerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlangerung: Die Auftraggeber sind berechtigt, die Laufzeit der
Vertrage zur Vermeidung einer vertragslosen Zeit zweimal um jeweils 6 Monate zu verlangern
("Optionsrechte"), wenn sie aufgrund eines Rechtsschutzverfahrens rechtlich daran gehindert
sind, ein Angebot in einem Vergabeverfahren betreffend den Abschluss von Vertragen tuber
die Versorgung mit Kontrastmitteln im Sprechstundenbedarf flr den Zeitraum ab dem
1.10.2027 zu bezuschlagen. Auf das ZE-Optionsrecht bei absehbarer Uberschreitung der
Hochstmenge wahrend der Regelvertragslaufzeit oder der verlangerten Vertragslaufzeit wird
hingewiesen. Ist ein Vertrag aufgrund Austibung des ZE-Optionsrechts Uber die Hochstmenge
hinaus fortgeflhrt worden, stehen die Optionsrechte den Auftraggebern nur zu, sofern der
Zuschlagsempfanger einer weiteren Verlangerung des jeweiligen Vertrags zugestimmt hat.
Naheres ergibt sich aus den Vergabeunterlagen.

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja
Informationen uber frithere Bekanntmachungen:
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 205827-2025
Zusatzliche Informationen: Einzelne Angebotsbestandteile sind nach naherer Malgabe der
Vergabeunterlagen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Die Angebote
insgesamt (mitsamt der einzelnen qualifiziert elektronisch signierten Angebotsbestandteile)
werden Uber das Cosinex-Bietertool und die Vergabeplattform DTVP Ubermittelt. Insoweit
bedarf es bei Ubermittlung der Angebote keiner erneuten qualifizierten elektronischen
Signatur, sondern es genugt die Textform.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Beschreibung: Wirtschaftlichkeit der Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Kategorie des Festwert-Zuschlagskriteriums: Fester Wert (insgesamt)
Zuschlagskriterium — Zahl: 1

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen liber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachpriifung
Uberprifungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen Uber die Uberpriifungsfristen: Fiir die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u. a.
die folgenden Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) in
der aktuell geltenden Fassung: § 134 Informations- und Wartepflicht. (1) Offentliche
Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht bertcksichtigt werden sollen, Gber den
Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, Uber die Griinde der
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vorgesehenen Nichtberlcksichtigung ihres Angebots und Uber den frihesten Zeitpunkt des
Vertragsschlusses unverzlglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch fir Bewerber, denen
keine Information Uber die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfugung gestellt wurde, bevor
die Mitteilung Uber die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet,
verkurzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter
und Bewerber kommt es nicht an. (3) [...] § 135 Unwirksamkeit. (1) Ein 6ffentlicher Auftrag ist
von Anfang an unwirksam, wenn der &ffentliche Auftraggeber 1. gegen § 134 verstol3en hat
oder 2. den Auftrag ohne vorherige Veroéffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europaischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser
Verstol3 in einem Nachprufungsverfahren festgestellt worden ist. (2) Die Unwirksamkeit nach
Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprifungsverfahren innerhalb von 30
Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den
offentlichen Auftraggeber Gber den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht spater als sechs
Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. § 160
Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprufungsverfahren nur auf Antrag
ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem 6ffentlichen Auftrag
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der
Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberuhrt, 2.
VerstolRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder
zur Angebotsabgabe gegenliber dem Auftraggeber gerligt werden, 3. Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. [...] § 168 Entscheidung der
Vergabekammer. (1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten
verletzt ist und trifft die geeigneten MalRnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und
eine Schadigung der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die Antrage nicht
gebunden und kann auch unabhangig davon auf die Rechtmaligkeit des Vergabeverfahrens
einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden.

Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt: AOK
Baden-Waurttemberg

5.1. Los: LOT-0018
Titel: VOBCA12 - Gadopiclenol
Beschreibung: Es wird auf die Beschreibung zu Ziffer 2.1 dieser Auftragsbekanntmachung
sowie insbesondere auf Folgendes hingewiesen: In diesem Fachlos werden nur Kontrastmittel
mit dem Wirkstoff Gadopiclenol und einer Wirkstoffkonzentrationen von 0,5 mmol/ml
nachgefragt.
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Interne Kennung: K

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 33600000 Arzneimittel
Zusatzliche Einstufung (cpv): 33696000 Reagentien und Kontrastmittel

5.1.2. Erfullungsort
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland
Zusatzliche Informationen: In értlicher Hinsicht Gegenstand der Ausschreibung ist die
Belieferung der radiologisch tatigen Vertragsarzte in Baden-Wurttemberg (DE1).

5.1.3. Geschatzte Dauer
Datum des Beginns: 01/10/2025
Enddatum der Laufzeit: 30/09/2027

5.1.4. Verlangerung
Maximale Verlangerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlangerung: Die Auftraggeber sind berechtigt, die Laufzeit der
Vertrage zur Vermeidung einer vertragslosen Zeit zweimal um jeweils 6 Monate zu verlangern
("Optionsrechte"), wenn sie aufgrund eines Rechtsschutzverfahrens rechtlich daran gehindert
sind, ein Angebot in einem Vergabeverfahren betreffend den Abschluss von Vertragen tuber
die Versorgung mit Kontrastmitteln im Sprechstundenbedarf fur den Zeitraum ab dem
1.10.2027 zu bezuschlagen. Auf das ZE-Optionsrecht bei absehbarer Uberschreitung der
Hochstmenge wahrend der Regelvertragslaufzeit oder der verlangerten Vertragslaufzeit wird
hingewiesen. Ist ein Vertrag aufgrund Austibung des ZE-Optionsrechts Uber die Hochstmenge
hinaus fortgefuhrt worden, stehen die Optionsrechte den Auftraggebern nur zu, sofern der
Zuschlagsempfanger einer weiteren Verlangerung des jeweiligen Vertrags zugestimmt hat.
Naheres ergibt sich aus den Vergabeunterlagen.

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen (ber das éffentliche Beschaffungswesen: ja
Informationen uber frithere Bekanntmachungen:
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 205827-2025
Zusatzliche Informationen: Einzelne Angebotsbestandteile sind nach naherer Malgabe der
Vergabeunterlagen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Die Angebote
insgesamt (mitsamt der einzelnen qualifiziert elektronisch signierten Angebotsbestandteile)
werden Uber das Cosinex-Bietertool und die Vergabeplattform DTVP Ubermittelt. Insoweit
bedarf es bei Ubermittlung der Angebote keiner erneuten qualifizierten elektronischen
Signatur, sondern es genugt die Textform.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Beschreibung: Wirtschaftlichkeit der Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Kategorie des Festwert-Zuschlagskriteriums: Fester Wert (insgesamt)
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Zuschlagskriterium — Zahl: 1

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen liber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprufung
Uberprifungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen tber die Uberpriifungsfristen: Fiir die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u. a.
die folgenden Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) in
der aktuell geltenden Fassung: § 134 Informations- und Wartepflicht. (1) Offentliche
Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berlcksichtigt werden sollen, Uber den
Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, Gber die Griinde der
vorgesehenen Nichtberlcksichtigung ihres Angebots und tUber den fruhesten Zeitpunkt des
Vertragsschlusses unverzlglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch fir Bewerber, denen
keine Information Uber die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfugung gestellt wurde, bevor
die Mitteilung Uber die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet,
verkurzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter
und Bewerber kommt es nicht an. (3) [...] § 135 Unwirksamkeit. (1) Ein offentlicher Auftrag ist
von Anfang an unwirksam, wenn der offentliche Auftraggeber 1. gegen § 134 verstol3en hat
oder 2. den Auftrag ohne vorherige Veroffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europaischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser
Verstol} in einem Nachprufungsverfahren festgestellt worden ist. (2) Die Unwirksamkeit nach
Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprifungsverfahren innerhalb von 30
Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den
offentlichen Auftraggeber Gber den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht spater als sechs
Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. § 160
Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag
ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der
Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberahrt, 2.
VerstolRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder
zur Angebotsabgabe gegenliber dem Auftraggeber gerligt werden, 3. Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
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einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. [...] § 168 Entscheidung der
Vergabekammer. (1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten
verletzt ist und trifft die geeigneten Mallnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und
eine Schadigung der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die Antrage nicht
gebunden und kann auch unabhangig davon auf die Rechtmaligkeit des Vergabeverfahrens
einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden.

Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt: AOK
Baden-Wirttemberg

5.1. Los: LOT-0019
Titel: VOBCAO2 - Gadotersaure - Teillos 1
Beschreibung: Es wird auf die Beschreibung zu Ziffer 2.1 dieser Auftragsbekanntmachung
sowie insbesondere auf Folgendes hingewiesen: Entsprechend der unterschiedlichen
Wirkstoffkonzentrationen und Darreichungsformen werden zu dem Wirkstoff Gadotersaure
insgesamt drei Teillose gebildet. LOT-0019 bzw. L1 betrifft das Teillos 1. In diesem Fachlos
werden nur Kontrastmittel mit dem Wirkstoff Gadotersaure und einer Wirkstoffkonzentration
von 0,5 mmol/ml nachgefragt. Die Darreichung erfolgt mittels Fertigspritze.
Interne Kennung: L1

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 33600000 Arzneimittel
Zusatzliche Einstufung (cpv): 33696000 Reagentien und Kontrastmittel

5.1.2. Erfullungsort
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland
Zusatzliche Informationen: In ortlicher Hinsicht Gegenstand der Ausschreibung ist die
Belieferung der radiologisch tatigen Vertragsarzte in Baden-Wurttemberg (DE1).

5.1.3. Geschatzte Dauer
Datum des Beginns: 01/10/2025
Enddatum der Laufzeit: 30/09/2027

5.1.4. Verlangerung
Maximale Verlangerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlangerung: Die Auftraggeber sind berechtigt, die Laufzeit der
Vertrage zur Vermeidung einer vertragslosen Zeit zweimal um jeweils 6 Monate zu verlangern
("Optionsrechte"), wenn sie aufgrund eines Rechtsschutzverfahrens rechtlich daran gehindert
sind, ein Angebot in einem Vergabeverfahren betreffend den Abschluss von Vertragen Gber
die Versorgung mit Kontrastmitteln im Sprechstundenbedarf fur den Zeitraum ab dem
1.10.2027 zu bezuschlagen. Auf das ZE-Optionsrecht bei absehbarer Uberschreitung der
Hoéchstmenge wahrend der Regelvertragslaufzeit oder der verlangerten Vertragslaufzeit wird
hingewiesen. Ist ein Vertrag aufgrund Austibung des ZE-Optionsrechts Uiber die Hochstmenge
hinaus fortgeflihrt worden, stehen die Optionsrechte den Auftraggebern nur zu, sofern der
Zuschlagsempfanger einer weiteren Verlangerung des jeweiligen Vertrags zugestimmt hat.
Naheres ergibt sich aus den Vergabeunterlagen.

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja
Informationen uber frithere Bekanntmachungen:

472792-2025 Page 45/83



Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 205827-2025

Zusatzliche Informationen: Einzelne Angebotsbestandteile sind nach naherer MaRgabe der
Vergabeunterlagen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Die Angebote
insgesamt (mitsamt der einzelnen qualifiziert elektronisch signierten Angebotsbestandteile)
werden Uber das Cosinex-Bietertool und die Vergabeplattform DTVP Ubermittelt. Insoweit
bedarf es bei Ubermittiung der Angebote keiner erneuten qualifizierten elektronischen
Signatur, sondern es genugt die Textform.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Beschreibung: Wirtschaftlichkeit der Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Kategorie des Festwert-Zuschlagskriteriums: Fester Wert (insgesamt)
Zuschlagskriterium — Zahl: 1

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen liber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachpriifung
Uberprifungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen (iber die Uberpriifungsfristen: Fiir die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u. a.
die folgenden Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) in
der aktuell geltenden Fassung: § 134 Informations- und Wartepflicht. (1) Offentliche
Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berlcksichtigt werden sollen, Uber den
Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, Uber die Grinde der
vorgesehenen Nichtberlcksichtigung ihres Angebots und Uber den frihesten Zeitpunkt des
Vertragsschlusses unverziglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch fur Bewerber, denen
keine Information Uber die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfugung gestellt wurde, bevor
die Mitteilung Uber die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet,
verkurzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter
und Bewerber kommt es nicht an. (3) [...] § 135 Unwirksamkeit. (1) Ein offentlicher Auftrag ist
von Anfang an unwirksam, wenn der offentliche Auftraggeber 1. gegen § 134 verstol3en hat
oder 2. den Auftrag ohne vorherige Veroéffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europaischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser
Verstol3 in einem Nachprifungsverfahren festgestellt worden ist. (2) Die Unwirksamkeit nach
Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprufungsverfahren innerhalb von 30
Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den
offentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht spater als sechs
Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
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Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. § 160
Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag
ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der
Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberihrt, 2.
VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder
zur Angebotsabgabe gegenlber dem Auftraggeber gertgt werden, 3. Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. [...] § 168 Entscheidung der
Vergabekammer. (1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten
verletzt ist und trifft die geeigneten Malinahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und
eine Schadigung der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die Antrage nicht
gebunden und kann auch unabhangig davon auf die Rechtmaligkeit des Vergabeverfahrens
einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden.

Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt: AOK
Baden-Wirttemberg

5.1. Los: LOT-0020
Titel: VO8BCAO02 - Gadotersaure - Teillos 2
Beschreibung: Es wird auf die Beschreibung zu Ziffer 2.1 dieser Auftragsbekanntmachung
sowie insbesondere auf Folgendes hingewiesen: Entsprechend der unterschiedlichen
Wirkstoffkonzentrationen und Darreichungsformen werden zu dem Wirkstoff Gadotersaure
insgesamt drei Teillose gebildet. LOT-0020 bzw. L2 betrifft das Teillos 2. In diesem Fachlos
werden nur Kontrastmittel mit dem Wirkstoff Gadotersaure und einer Wirkstoffkonzentration
von 0,5 mmol/ml nachgefragt. Die Darreichung erfolgt mittels Durchstechflasche oder
Injektionsflasche.
Interne Kennung: L2

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 33600000 Arzneimittel
Zusatzliche Einstufung (cpv): 33696000 Reagentien und Kontrastmittel

5.1.2. Erfullungsort
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland
Zusatzliche Informationen: In ortlicher Hinsicht Gegenstand der Ausschreibung ist die
Belieferung der radiologisch tatigen Vertragsarzte in Baden-Wurttemberg (DE1).

5.1.3. Geschatzte Dauer
Datum des Beginns: 01/10/2025
Enddatum der Laufzeit: 30/09/2027

5.1.4. Verlangerung
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Maximale Verlangerungen: 2

Weitere Informationen zur Verlangerung: Die Auftraggeber sind berechtigt, die Laufzeit der
Vertrage zur Vermeidung einer vertragslosen Zeit zweimal um jeweils 6 Monate zu verlangern
("Optionsrechte"), wenn sie aufgrund eines Rechtsschutzverfahrens rechtlich daran gehindert
sind, ein Angebot in einem Vergabeverfahren betreffend den Abschluss von Vertragen Uber
die Versorgung mit Kontrastmitteln im Sprechstundenbedarf fir den Zeitraum ab dem
1.10.2027 zu bezuschlagen. Auf das ZE-Optionsrecht bei absehbarer Uberschreitung der
Hochstmenge wahrend der Regelvertragslaufzeit oder der verlangerten Vertragslaufzeit wird
hingewiesen. Ist ein Vertrag aufgrund Austibung des ZE-Optionsrechts Uber die Hochstmenge
hinaus fortgeflihrt worden, stehen die Optionsrechte den Auftraggebern nur zu, sofern der
Zuschlagsempfanger einer weiteren Verlangerung des jeweiligen Vertrags zugestimmt hat.
Naheres ergibt sich aus den Vergabeunterlagen.

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja
Informationen uber friihere Bekanntmachungen:
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 205827-2025
Zusatzliche Informationen: Einzelne Angebotsbestandteile sind nach naherer Maligabe der
Vergabeunterlagen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Die Angebote
insgesamt (mitsamt der einzelnen qualifiziert elektronisch signierten Angebotsbestandteile)
werden Uber das Cosinex-Bietertool und die Vergabeplattform DTVP Ubermittelt. Insoweit
bedarf es bei Ubermittlung der Angebote keiner erneuten qualifizierten elektronischen
Signatur, sondern es genugt die Textform.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Beschreibung: Wirtschaftlichkeit der Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Kategorie des Festwert-Zuschlagskriteriums: Fester Wert (insgesamt)
Zuschlagskriterium — Zahl: 1

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen uber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprifung
Uberprifungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen Uber die Uberpriifungsfristen: Fiir die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u. a.
die folgenden Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) in
der aktuell geltenden Fassung: § 134 Informations- und Wartepflicht. (1) Offentliche
Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berticksichtigt werden sollen, tGber den
Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, Uber die Grinde der
vorgesehenen Nichtberlcksichtigung ihres Angebots und Uber den frihesten Zeitpunkt des
Vertragsschlusses unverziglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch fur Bewerber, denen
keine Information Gber die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfligung gestellt wurde, bevor
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die Mitteilung Uber die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet,
verkurzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter
und Bewerber kommt es nicht an. (3) [...] § 135 Unwirksamkeit. (1) Ein offentlicher Auftrag ist
von Anfang an unwirksam, wenn der &ffentliche Auftraggeber 1. gegen § 134 verstol3en hat
oder 2. den Auftrag ohne vorherige Veroéffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europaischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser
Verstol3 in einem Nachprifungsverfahren festgestellt worden ist. (2) Die Unwirksamkeit nach
Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprufungsverfahren innerhalb von 30
Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den
offentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht spater als sechs
Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. § 160
Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag
ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der
Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerigt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberihrt, 2.
VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder
zur Angebotsabgabe gegenlber dem Auftraggeber gertgt werden, 3. Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. [...] § 168 Entscheidung der
Vergabekammer. (1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten
verletzt ist und trifft die geeigneten Mallnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und
eine Schadigung der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die Antrage nicht
gebunden und kann auch unabhangig davon auf die Rechtmaligkeit des Vergabeverfahrens
einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden.

Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt: AOK
Baden-Wirttemberg

5.1. Los: LOT-0021
Titel: VOBCAO2 - Gadotersaure - Teillos 3
Beschreibung: Es wird auf die Beschreibung zu Ziffer 2.1 dieser Auftragsbekanntmachung
sowie insbesondere auf Folgendes hingewiesen: Entsprechend der unterschiedlichen
Wirkstoffkonzentrationen und Darreichungsformen werden zu dem Wirkstoff Gadotersaure
insgesamt drei Teillose gebildet. LOT-0021 bzw. L3 betrifft das Teillos 3. In diesem Fachlos
werden nur Kontrastmittel mit dem Wirkstoff Gadotersaure und einer Wirkstoffkonzentration
von 0,0025 mmol/ml nachgefragt. Die Darreichung erfolgt mittels Durchstechflasche.
Interne Kennung: L3
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5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 33600000 Arzneimittel
Zusatzliche Einstufung (cpv): 33696000 Reagentien und Kontrastmittel

5.1.2. Erfullungsort
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland
Zusatzliche Informationen: In ortlicher Hinsicht Gegenstand der Ausschreibung ist die
Belieferung der radiologisch tatigen Vertragsarzte in Baden-Wurttemberg (DE1).

5.1.3. Geschatzte Dauer
Datum des Beginns: 01/10/2025
Enddatum der Laufzeit: 30/09/2027

5.1.4. Verlangerung
Maximale Verlangerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlangerung: Die Auftraggeber sind berechtigt, die Laufzeit der
Vertrage zur Vermeidung einer vertragslosen Zeit zweimal um jeweils 6 Monate zu verlangern
("Optionsrechte"), wenn sie aufgrund eines Rechtsschutzverfahrens rechtlich daran gehindert
sind, ein Angebot in einem Vergabeverfahren betreffend den Abschluss von Vertragen tber
die Versorgung mit Kontrastmitteln im Sprechstundenbedarf fur den Zeitraum ab dem
1.10.2027 zu bezuschlagen. Auf das ZE-Optionsrecht bei absehbarer Uberschreitung der
Hochstmenge wahrend der Regelvertragslaufzeit oder der verlangerten Vertragslaufzeit wird
hingewiesen. Ist ein Vertrag aufgrund Austibung des ZE-Optionsrechts Uiber die Hochstmenge
hinaus fortgefihrt worden, stehen die Optionsrechte den Auftraggebern nur zu, sofern der
Zuschlagsempfanger einer weiteren Verlangerung des jeweiligen Vertrags zugestimmt hat.
Naheres ergibt sich aus den Vergabeunterlagen.

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen (iber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja
Informationen uiber frilhere Bekanntmachungen:
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 205827-2025
Zusatzliche Informationen: Einzelne Angebotsbestandteile sind nach naherer MaRgabe der
Vergabeunterlagen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Die Angebote
insgesamt (mitsamt der einzelnen qualifiziert elektronisch signierten Angebotsbestandteile)
werden Uber das Cosinex-Bietertool und die Vergabeplattform DTVP Ubermittelt. Insoweit
bedarf es bei Ubermittlung der Angebote keiner erneuten qualifizierten elektronischen
Signatur, sondern es genugt die Textform.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Beschreibung: Wirtschaftlichkeit der Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Kategorie des Festwert-Zuschlagskriteriums: Fester Wert (insgesamt)
Zuschlagskriterium — Zahl: 1
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5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen tiber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachpriifung
Uberprifungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen Uber die Uberpriifungsfristen: Fiir die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u. a.
die folgenden Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) in
der aktuell geltenden Fassung: § 134 Informations- und Wartepflicht. (1) Offentliche
Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berlicksichtigt werden sollen, Uber den
Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, Uber die Grinde der
vorgesehenen Nichtberlcksichtigung ihres Angebots und Uber den frihesten Zeitpunkt des
Vertragsschlusses unverziglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch fur Bewerber, denen
keine Information Gber die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfugung gestellt wurde, bevor
die Mitteilung Uber die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet,
verkurzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter
und Bewerber kommt es nicht an. (3) [...] § 135 Unwirksamkeit. (1) Ein offentlicher Auftrag ist
von Anfang an unwirksam, wenn der &ffentliche Auftraggeber 1. gegen § 134 verstol3en hat
oder 2. den Auftrag ohne vorherige Veroffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Européischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser
Verstol} in einem Nachprifungsverfahren festgestellt worden ist. (2) Die Unwirksamkeit nach
Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprufungsverfahren innerhalb von 30
Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den
offentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht spater als sechs
Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. § 160
Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag
ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem &ffentlichen Auftrag
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der
Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerigt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberihrt, 2.
VerstolRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder
zur Angebotsabgabe gegenlber dem Auftraggeber gerltgt werden, 3. Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. [...] § 168 Entscheidung der

472792-2025 Page 51/83



Vergabekammer. (1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten
verletzt ist und trifft die geeigneten MalRnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und
eine Schadigung der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die Antrage nicht
gebunden und kann auch unabhangig davon auf die Rechtmaligkeit des Vergabeverfahrens
einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden.

Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt: AOK
Baden-Waurttemberg

5.1. Los: LOT-0022
Titel: VOBCAO04 - Gadoteridol
Beschreibung: Es wird auf die Beschreibung zu Ziffer 2.1 dieser Auftragsbekanntmachung
sowie insbesondere auf Folgendes hingewiesen: In diesem Fachlos werden nur Kontrastmittel
mit dem Wirkstoff Gadoteridol und einer Wirkstoffkonzentration von 0,5 mmol/ml nachgefragt.
Interne Kennung: M

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 33600000 Arzneimittel
Zusatzliche Einstufung (cpv): 33696000 Reagentien und Kontrastmittel

5.1.2. Erfullungsort
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland
Zusatzliche Informationen: In ortlicher Hinsicht Gegenstand der Ausschreibung ist die
Belieferung der radiologisch tatigen Vertragsarzte in Baden-Wurttemberg (DE1).

5.1.3. Geschatzte Dauer
Datum des Beginns: 01/10/2025
Enddatum der Laufzeit: 30/09/2027

5.1.4. Verlangerung
Maximale Verlangerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlangerung: Die Auftraggeber sind berechtigt, die Laufzeit der
Vertrage zur Vermeidung einer vertragslosen Zeit zweimal um jeweils 6 Monate zu verlangern
("Optionsrechte"), wenn sie aufgrund eines Rechtsschutzverfahrens rechtlich daran gehindert
sind, ein Angebot in einem Vergabeverfahren betreffend den Abschluss von Vertragen Gber
die Versorgung mit Kontrastmitteln im Sprechstundenbedarf fur den Zeitraum ab dem
1.10.2027 zu bezuschlagen. Auf das ZE-Optionsrecht bei absehbarer Uberschreitung der
Hoéchstmenge wahrend der Regelvertragslaufzeit oder der verlangerten Vertragslaufzeit wird
hingewiesen. Ist ein Vertrag aufgrund Austibung des ZE-Optionsrechts Uiber die Hochstmenge
hinaus fortgeflihrt worden, stehen die Optionsrechte den Auftraggebern nur zu, sofern der
Zuschlagsempfanger einer weiteren Verlangerung des jeweiligen Vertrags zugestimmt hat.
Naheres ergibt sich aus den Vergabeunterlagen.

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja
Informationen uber frithere Bekanntmachungen:
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 205827-2025
Zusatzliche Informationen: Einzelne Angebotsbestandteile sind nach naherer MalRgabe der
Vergabeunterlagen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Die Angebote
insgesamt (mitsamt der einzelnen qualifiziert elektronisch signierten Angebotsbestandteile)
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werden Uber das Cosinex-Bietertool und die Vergabeplattform DTVP Ubermittelt. Insoweit
bedarf es bei Ubermittiung der Angebote keiner erneuten qualifizierten elektronischen
Signatur, sondern es genugt die Textform.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Beschreibung: Wirtschaftlichkeit der Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Kategorie des Festwert-Zuschlagskriteriums: Fester Wert (insgesamt)
Zuschlagskriterium — Zahl: 1

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen liber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachpriifung
Uberprifungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen (iber die Uberpriifungsfristen: Fiir die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u. a.
die folgenden Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) in
der aktuell geltenden Fassung: § 134 Informations- und Wartepflicht. (1) Offentliche
Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berlcksichtigt werden sollen, Uber den
Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, Uber die Grinde der
vorgesehenen Nichtberlcksichtigung ihres Angebots und Uber den frihesten Zeitpunkt des
Vertragsschlusses unverziglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch fur Bewerber, denen
keine Information Uber die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfugung gestellt wurde, bevor
die Mitteilung Uber die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet,
verkurzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter
und Bewerber kommt es nicht an. (3) [...] § 135 Unwirksamkeit. (1) Ein offentlicher Auftrag ist
von Anfang an unwirksam, wenn der offentliche Auftraggeber 1. gegen § 134 verstol3en hat
oder 2. den Auftrag ohne vorherige Veroéffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europaischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser
Verstol3 in einem Nachprifungsverfahren festgestellt worden ist. (2) Die Unwirksamkeit nach
Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprufungsverfahren innerhalb von 30
Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den
offentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht spater als sechs
Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. § 160
Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag
ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem 6ffentlichen Auftrag
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
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Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der
Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberihrt, 2.
VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder
zur Angebotsabgabe gegenlber dem Auftraggeber gerlgt werden, 3. Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. [...] § 168 Entscheidung der
Vergabekammer. (1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten
verletzt ist und trifft die geeigneten Mallnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und
eine Schadigung der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die Antrage nicht
gebunden und kann auch unabhangig davon auf die Rechtmaligkeit des Vergabeverfahrens
einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden.

Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt: AOK
Baden-Wiurttemberg

5.1. Los: LOT-0023
Titel: VO8CAO8 - Gadobensaure
Beschreibung: Es wird auf die Beschreibung zu Ziffer 2.1 dieser Auftragsbekanntmachung
sowie insbesondere auf Folgendes hingewiesen: In diesem Fachlos werden nur Kontrastmittel
mit dem Wirkstoff Gadobensaure und einer Wirkstoffkonzentration von 0,5 mmol/ml
nachgefragt.
Interne Kennung: N

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 33600000 Arzneimittel
Zusatzliche Einstufung (cpv): 33696000 Reagentien und Kontrastmittel

5.1.2. Erfullungsort
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland
Zusatzliche Informationen: In ortlicher Hinsicht Gegenstand der Ausschreibung ist die
Belieferung der radiologisch tatigen Vertragsarzte in Baden-Wurttemberg (DE1).

5.1.3. Geschatzte Dauer
Datum des Beginns: 01/10/2025
Enddatum der Laufzeit: 30/09/2027

5.1.4. Verlangerung
Maximale Verlangerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlangerung: Die Auftraggeber sind berechtigt, die Laufzeit der
Vertrage zur Vermeidung einer vertragslosen Zeit zweimal um jeweils 6 Monate zu verlangern
("Optionsrechte"), wenn sie aufgrund eines Rechtsschutzverfahrens rechtlich daran gehindert
sind, ein Angebot in einem Vergabeverfahren betreffend den Abschluss von Vertragen Gber
die Versorgung mit Kontrastmitteln im Sprechstundenbedarf fur den Zeitraum ab dem
1.10.2027 zu bezuschlagen. Auf das ZE-Optionsrecht bei absehbarer Uberschreitung der
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Hochstmenge wahrend der Regelvertragslaufzeit oder der verlangerten Vertragslaufzeit wird
hingewiesen. Ist ein Vertrag aufgrund Austibung des ZE-Optionsrechts Uiber die Hochstmenge
hinaus fortgefuhrt worden, stehen die Optionsrechte den Auftraggebern nur zu, sofern der
Zuschlagsempfanger einer weiteren Verlangerung des jeweiligen Vertrags zugestimmt hat.
Naheres ergibt sich aus den Vergabeunterlagen.

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen (iber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja
Informationen uber frithere Bekanntmachungen:
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 205827-2025
Zusatzliche Informationen: Einzelne Angebotsbestandteile sind nach naherer MaRgabe der
Vergabeunterlagen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Die Angebote
insgesamt (mitsamt der einzelnen qualifiziert elektronisch signierten Angebotsbestandteile)
werden Uber das Cosinex-Bietertool und die Vergabeplattform DTVP Ubermittelt. Insoweit
bedarf es bei Ubermittlung der Angebote keiner erneuten qualifizierten elektronischen
Signatur, sondern es genuigt die Textform.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Beschreibung: Wirtschaftlichkeit der Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Kategorie des Festwert-Zuschlagskriteriums: Fester Wert (insgesamt)
Zuschlagskriterium — Zahl: 1

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen liber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprufung
Uberprifungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen Uber die Uberpriifungsfristen: Fiir die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u. a.
die folgenden Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) in
der aktuell geltenden Fassung: § 134 Informations- und Wartepflicht. (1) Offentliche
Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berlcksichtigt werden sollen, Uber den
Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, Gber die Griinde der
vorgesehenen Nichtberlcksichtigung ihres Angebots und tUber den fruhesten Zeitpunkt des
Vertragsschlusses unverzlglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch fir Bewerber, denen
keine Information Uber die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfugung gestellt wurde, bevor
die Mitteilung Uber die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet,
verkurzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter
und Bewerber kommt es nicht an. (3) [...] § 135 Unwirksamkeit. (1) Ein offentlicher Auftrag ist
von Anfang an unwirksam, wenn der offentliche Auftraggeber 1. gegen § 134 verstol3en hat
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oder 2. den Auftrag ohne vorherige Veroffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europaischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser
Verstol3 in einem Nachprufungsverfahren festgestellt worden ist. (2) Die Unwirksamkeit nach
Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprifungsverfahren innerhalb von 30
Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den
offentlichen Auftraggeber Gber den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht spater als sechs
Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. § 160
Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprufungsverfahren nur auf Antrag
ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem offentlichen Auftrag
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der
Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberuhrt, 2.
VerstolRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder
zur Angebotsabgabe gegenliber dem Auftraggeber gerligt werden, 3. Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. [...] § 168 Entscheidung der
Vergabekammer. (1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten
verletzt ist und trifft die geeigneten MalRnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und
eine Schadigung der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die Antrage nicht
gebunden und kann auch unabhangig davon auf die Rechtmaligkeit des Vergabeverfahrens
einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden.

Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt: AOK
Baden-Waurttemberg

5.1. Los: LOT-0024
Titel: VOBCAQ9 - Gadobutrol
Beschreibung: Es wird auf die Beschreibung zu Ziffer 2.1 dieser Auftragsbekanntmachung
sowie insbesondere auf Folgendes hingewiesen: In diesem Fachlos werden nur Kontrastmittel
mit dem Wirkstoff Gadobutrol und einer Wirkstoffkonzentration von 1 mmol/ml nachgefragt.
Interne Kennung: O

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 33600000 Arzneimittel
Zusatzliche Einstufung (cpv): 33696000 Reagentien und Kontrastmittel

5.1.2. Erfullungsort
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland
Zusatzliche Informationen: In ortlicher Hinsicht Gegenstand der Ausschreibung ist die
Belieferung der radiologisch tatigen Vertragsarzte in Baden-Wurttemberg (DE1).
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5.1.3. Geschatzte Dauer
Datum des Beginns: 01/10/2025
Enddatum der Laufzeit: 30/09/2027

5.1.4. Verlangerung
Maximale Verlangerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlangerung: Die Auftraggeber sind berechtigt, die Laufzeit der
Vertrage zur Vermeidung einer vertragslosen Zeit zweimal um jeweils 6 Monate zu verlangern
("Optionsrechte"), wenn sie aufgrund eines Rechtsschutzverfahrens rechtlich daran gehindert
sind, ein Angebot in einem Vergabeverfahren betreffend den Abschluss von Vertragen Uber
die Versorgung mit Kontrastmitteln im Sprechstundenbedarf fir den Zeitraum ab dem
1.10.2027 zu bezuschlagen. Auf das ZE-Optionsrecht bei absehbarer Uberschreitung der
Hochstmenge wahrend der Regelvertragslaufzeit oder der verlangerten Vertragslaufzeit wird
hingewiesen. Ist ein Vertrag aufgrund Austibung des ZE-Optionsrechts Uber die Hochstmenge
hinaus fortgeflihrt worden, stehen die Optionsrechte den Auftraggebern nur zu, sofern der
Zuschlagsempfanger einer weiteren Verlangerung des jeweiligen Vertrags zugestimmt hat.
Naheres ergibt sich aus den Vergabeunterlagen.

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja
Informationen uber friihere Bekanntmachungen:
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 205827-2025
Zusatzliche Informationen: Einzelne Angebotsbestandteile sind nach naherer Mal3gabe der
Vergabeunterlagen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Die Angebote
insgesamt (mitsamt der einzelnen qualifiziert elektronisch signierten Angebotsbestandteile)
werden Uber das Cosinex-Bietertool und die Vergabeplattform DTVP Ubermittelt. Insoweit
bedarf es bei Ubermittlung der Angebote keiner erneuten qualifizierten elektronischen
Signatur, sondern es genugt die Textform.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Beschreibung: Wirtschaftlichkeit der Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Kategorie des Festwert-Zuschlagskriteriums: Fester Wert (insgesamt)
Zuschlagskriterium — Zahl: 1

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen tiber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprifung
Uberprifungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen Uber die Uberpriifungsfristen: Fiir die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u. a.
die folgenden Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) in
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der aktuell geltenden Fassung: § 134 Informations- und Wartepflicht. (1) Offentliche
Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berlcksichtigt werden sollen, Uber den
Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, Uber die Grinde der
vorgesehenen Nichtberlcksichtigung ihres Angebots und Uber den frihesten Zeitpunkt des
Vertragsschlusses unverziglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch fur Bewerber, denen
keine Information Gber die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfugung gestellt wurde, bevor
die Mitteilung Uber die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet,
verkurzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter
und Bewerber kommt es nicht an. (3) [...] § 135 Unwirksamkeit. (1) Ein offentlicher Auftrag ist
von Anfang an unwirksam, wenn der &ffentliche Auftraggeber 1. gegen § 134 verstol3en hat
oder 2. den Auftrag ohne vorherige Veroéffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europaischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser
Verstol3 in einem Nachprifungsverfahren festgestellt worden ist. (2) Die Unwirksamkeit nach
Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprufungsverfahren innerhalb von 30
Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den
offentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht spater als sechs
Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. § 160
Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag
ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der
Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerigt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberihrt, 2.
VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder
zur Angebotsabgabe gegenlber dem Auftraggeber gertgt werden, 3. Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. [...] § 168 Entscheidung der
Vergabekammer. (1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten
verletzt ist und trifft die geeigneten Mallnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und
eine Schadigung der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die Antrage nicht
gebunden und kann auch unabhangig davon auf die Rechtmaligkeit des Vergabeverfahrens
einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden.

Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt: AOK
Baden-Wirttemberg

5.1. Los: LOT-0025
Titel: VOBCA10 - Gadoxetsaure
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Beschreibung: Es wird auf die Beschreibung zu Ziffer 2.1 dieser Auftragsbekanntmachung
sowie insbesondere auf Folgendes hingewiesen: In diesem Fachlos werden nur Kontrastmittel
mit dem Wirkstoff Gadoxetsaure und einer Wirkstoffkonzentration von 0,25 mmol/ml
nachgefragt.

Interne Kennung: P

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 33600000 Arzneimittel
Zusatzliche Einstufung (cpv): 33696000 Reagentien und Kontrastmittel

5.1.2. Erfullungsort
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland
Zusatzliche Informationen: In ortlicher Hinsicht Gegenstand der Ausschreibung ist die
Belieferung der radiologisch tatigen Vertragsarzte in Baden-Wurttemberg (DE1).

5.1.3. Geschatzte Dauer
Datum des Beginns: 01/10/2025
Enddatum der Laufzeit: 30/09/2027

5.1.4. Verlangerung
Maximale Verlangerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlangerung: Die Auftraggeber sind berechtigt, die Laufzeit der
Vertrage zur Vermeidung einer vertragslosen Zeit zweimal um jeweils 6 Monate zu verlangern
("Optionsrechte"), wenn sie aufgrund eines Rechtsschutzverfahrens rechtlich daran gehindert
sind, ein Angebot in einem Vergabeverfahren betreffend den Abschluss von Vertragen tUber
die Versorgung mit Kontrastmitteln im Sprechstundenbedarf fur den Zeitraum ab dem
1.10.2027 zu bezuschlagen. Auf das ZE-Optionsrecht bei absehbarer Uberschreitung der
Hochstmenge wahrend der Regelvertragslaufzeit oder der verlangerten Vertragslaufzeit wird
hingewiesen. Ist ein Vertrag aufgrund Austibung des ZE-Optionsrechts Uber die Hochstmenge
hinaus fortgefuhrt worden, stehen die Optionsrechte den Auftraggebern nur zu, sofern der
Zuschlagsempfanger einer weiteren Verlangerung des jeweiligen Vertrags zugestimmt hat.
Naheres ergibt sich aus den Vergabeunterlagen.

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen (ber das éffentliche Beschaffungswesen: ja
Informationen uber frithere Bekanntmachungen:
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 205827-2025
Zusatzliche Informationen: Einzelne Angebotsbestandteile sind nach naherer Malgabe der
Vergabeunterlagen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Die Angebote
insgesamt (mitsamt der einzelnen qualifiziert elektronisch signierten Angebotsbestandteile)
werden Uber das Cosinex-Bietertool und die Vergabeplattform DTVP Ubermittelt. Insoweit
bedarf es bei Ubermittlung der Angebote keiner erneuten qualifizierten elektronischen
Signatur, sondern es genugt die Textform.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
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Art: Preis

Bezeichnung: Summe der gewichteten Erstattungsbetrage

Beschreibung: Wirtschaftlichkeit der Summe der gewichteten Erstattungsbetrage
Kategorie des Festwert-Zuschlagskriteriums: Fester Wert (insgesamt)
Zuschlagskriterium — Zahl: 1

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen liber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprufung
Uberprifungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen tber die Uberpriifungsfristen: Fiir die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u. a.
die folgenden Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) in
der aktuell geltenden Fassung: § 134 Informations- und Wartepflicht. (1) Offentliche
Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berlcksichtigt werden sollen, Uber den
Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, Gber die Griinde der
vorgesehenen Nichtberlcksichtigung ihres Angebots und tUber den fruhesten Zeitpunkt des
Vertragsschlusses unverzlglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch fir Bewerber, denen
keine Information Uber die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfugung gestellt wurde, bevor
die Mitteilung Uber die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. (2) Ein
Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet,
verkurzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter
und Bewerber kommt es nicht an. (3) [...] § 135 Unwirksamkeit. (1) Ein offentlicher Auftrag ist
von Anfang an unwirksam, wenn der offentliche Auftraggeber 1. gegen § 134 verstol3en hat
oder 2. den Auftrag ohne vorherige Veroffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europaischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser
Verstol} in einem Nachprufungsverfahren festgestellt worden ist. (2) Die Unwirksamkeit nach
Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprifungsverfahren innerhalb von 30
Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den
offentlichen Auftraggeber Gber den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht spater als sechs
Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. § 160
Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag
ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der
Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberuhrt, 2.
VerstolRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder
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zur Angebotsabgabe gegenlber dem Auftraggeber gertgt werden, 3. Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. [...] § 168 Entscheidung der
Vergabekammer. (1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten
verletzt ist und trifft die geeigneten Mallnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und
eine Schadigung der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die Antrage nicht
gebunden und kann auch unabhangig davon auf die Rechtmaligkeit des Vergabeverfahrens
einwirken. (2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden.

Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt: AOK
Baden-Wirttemberg

6. Ergebnisse

Hochstwert der Rahmenvereinbarungen in dieser Bekanntmachung: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Geschéftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

Ungefahrer Wert der Rahmenvereinbarungen

Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Geschéftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001
Status der Preistragerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewahlt wurde: Es sind keine Angebote, Teilnahmeantrage
oder Projekte eingegangen

6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: O
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Landern des
Européischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: O
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Landern aul3erhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0002
Status der Preistragerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewahlt wurde: Es sind keine Angebote, Teilnahmeantrage
oder Projekte eingegangen

6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
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Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren
Unternehmen

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Landern des
Europaischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Landern auf3erhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0003
Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
Rahmenvereinbarung:
Hochstwert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Geschéftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Neu geschatzter Wert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Geschéftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

6.1.2. Informationen uber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Dr. Wolf, Beckelmann und Partner GmbH
Angebot:
Kennung des Angebots: CX25C145C14
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0003
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unterauftragen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 01
Titel: Los A3
Datum des Vertragsabschlusses: 18/06/2025

6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 3
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 2
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Landern des
Europaischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Landern auf3erhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0004
Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
Rahmenvereinbarung:
Hochstwert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Geschéftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
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Neu geschatzter Wert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Geschéftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

6.1.2. Informationen uber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Guerbet GmbH
Angebot:
Kennung des Angebots: CX25C9B5C9B
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0004
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unterauftragen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 02
Titel: Lose B, F, I, J, K, L1 und L3
Datum des Vertragsabschlusses: 18/06/2025

6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Landern des
Europaischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Landern aul3erhalb des
Européischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0005
Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
Rahmenvereinbarung:
Hochstwert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Geschéftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Neu geschatzter Wert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Geschéftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

6.1.2. Informationen uber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: GE Healthcare Buchler GmbH & Co. KG
Angebot:
Kennung des Angebots: CX25D735D73
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0005
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unterauftragen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 03
Titel: Lose C1, C2, C3und G
Datum des Vertragsabschlusses: 18/06/2025

6.1.4. Statistische Informationen
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Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 1

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren
Unternehmen

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Landern des
Europaischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Landern aul3erhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0006
Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
Rahmenvereinbarung:
Hochstwert der Rahmenvereinbarung: Nicht verdffentlicht
Begrindungscode: Geschaftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Neu geschatzter Wert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Geschaftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

6.1.2. Informationen uber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: GE Healthcare Buchler GmbH & Co. KG
Angebot:
Kennung des Angebots: CX25D735D73
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0006
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unterauftragen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 03
Titel: Lose C1, C2, C3 und G
Datum des Vertragsabschlusses: 18/06/2025

6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 2
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Landern des
Europaischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Landern aul3erhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0007
Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
Rahmenvereinbarung:
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Hochstwert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Geschéftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Neu geschatzter Wert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Geschéftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

6.1.2. Informationen uber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: GE Healthcare Buchler GmbH & Co. KG
Angebot:
Kennung des Angebots: CX25D735D73
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0007
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unterauftragen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 03
Titel: Lose C1, C2, C3 und G
Datum des Vertragsabschlusses: 18/06/2025

6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 2
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Landern des
Europaischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Landern aul3erhalb des
Européischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0008
Status der Preistragerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewahlt wurde: Es sind keine Angebote, Teilnahmeantrage
oder Projekte eingegangen

6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Landern des
Europaischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Landern aul3erhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0
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6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0009
Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
Rahmenvereinbarung:
Hochstwert der Rahmenvereinbarung: Nicht verdffentlicht
Begrindungscode: Geschaftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Neu geschatzter Wert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Geschaftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

6.1.2. Informationen uber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Bracco Imaging Deutschland GmbH
Angebot:
Kennung des Angebots: CX25CDF5CDF
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0009
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unterauftragen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 04
Titel: Lose D2, H, M und N
Datum des Vertragsabschlusses: 18/06/2025

6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 3
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 2
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Landern des
Europaischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: O
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Landern aul3erhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0010
Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
Rahmenvereinbarung:
Hochstwert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Geschaftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Neu geschatzter Wert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Geschaftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

6.1.2. Informationen uber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: b.e.imaging GmbH
Angebot:
Kennung des Angebots: CX25CBA5CBA
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0010
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
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Vergabe von Unterauftragen: Nein
Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: 05

Titel: Lose D3 und L2

Datum des Vertragsabschlusses: 18/06/2025

6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 3
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 2
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Landern des
Europaischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Landern aufl3erhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0011
Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
Rahmenvereinbarung:
Hochstwert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
Begriindungscode: Geschaftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Neu geschatzter Wert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
Begriindungscode: Geschaftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

6.1.2. Informationen uber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Bayer Vital GmbH
Angebot:
Kennung des Angebots: CX251ED51ED
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0011
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unterauftragen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 06
Titel: Lose E1, E2, Ound P
Datum des Vertragsabschlusses: 18/06/2025

6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Landern des
Europaischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0
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Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Landern aul3erhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0012
Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
Rahmenvereinbarung:
Hochstwert der Rahmenvereinbarung: Nicht verdffentlicht
Begrindungscode: Geschéftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Neu geschatzter Wert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Geschéftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

6.1.2. Informationen uber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Bayer Vital GmbH
Angebot:
Kennung des Angebots: CX251ED51ED
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0012
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unterauftragen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 06
Titel: Lose E1, E2, Ound P
Datum des Vertragsabschlusses: 18/06/2025

6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Landern des
Européischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Landern aul3erhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0013
Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
Rahmenvereinbarung:
Hochstwert der Rahmenvereinbarung: Nicht verdffentlicht
Begrindungscode: Geschaftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Neu geschatzter Wert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Geschaftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

6.1.2. Informationen uber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Guerbet GmbH
Angebot:
Kennung des Angebots: CX25C9B5C9B
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Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0013
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unterauftragen: Nein

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: 02

Titel: Lose B, F, I, J, K, L1 und L3

Datum des Vertragsabschlusses: 18/06/2025

6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Landern des
Europaischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Landern aufl3erhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0014
Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
Rahmenvereinbarung:
Hochstwert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
Begriindungscode: Geschaftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Neu geschatzter Wert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
Begriindungscode: Geschaftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

6.1.2. Informationen uber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: GE Healthcare Buchler GmbH & Co. KG
Angebot:
Kennung des Angebots: CX25D735D73
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0014
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unterauftragen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 03
Titel: Lose C1, C2, C3 und G
Datum des Vertragsabschlusses: 18/06/2025

6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0
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Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Landern des
Europaischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Landern auf3erhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0015
Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
Rahmenvereinbarung:
Hochstwert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Geschéftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Neu geschatzter Wert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Geschéftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

6.1.2. Informationen uber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Bracco Imaging Deutschland GmbH
Angebot:
Kennung des Angebots: CX25CDF5CDF
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0015
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unterauftragen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 04
Titel: Lose D2, H, M und N
Datum des Vertragsabschlusses: 18/06/2025

6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Landern des
Europaischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Landern auf3erhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0016
Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
Rahmenvereinbarung:
Hochstwert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Geschéftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Neu geschatzter Wert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Geschéftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

6.1.2. Informationen uber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
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Offizielle Bezeichnung: Guerbet GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: CX25C9B5C9B

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0016
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unterauftragen: Nein

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: 02

Titel: Lose B, F, I, J, K, L1 und L3

Datum des Vertragsabschlusses: 18/06/2025

6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Landern des
Europaischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Landern auf3erhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0017
Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
Rahmenvereinbarung:
Hochstwert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Geschéftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Neu geschatzter Wert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Geschéftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

6.1.2. Informationen uber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Guerbet GmbH
Angebot:
Kennung des Angebots: CX25C9B5C9B
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0017
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unterauftragen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 02
Titel: Lose B, F, I, J, K, L1 und L3
Datum des Vertragsabschlusses: 18/06/2025

6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 1
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Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren
Unternehmen

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 1

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Landern des
Européischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Landern aul3erhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0018
Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
Rahmenvereinbarung:
Hochstwert der Rahmenvereinbarung: Nicht verdffentlicht
Begrindungscode: Geschéftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Neu geschatzter Wert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Geschéftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

6.1.2. Informationen uber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Guerbet GmbH
Angebot:
Kennung des Angebots: CX25C9B5C9B
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0018
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unterauftragen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 02
Titel: Lose B, F, I, J, K, L1 und L3
Datum des Vertragsabschlusses: 18/06/2025

6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 2
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Landern des
Europaischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Landern aul3erhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0019
Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
Rahmenvereinbarung:
Hochstwert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Geschaftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Neu geschatzter Wert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
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Begrindungscode: Geschaftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

6.1.2. Informationen uber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Guerbet GmbH
Angebot:
Kennung des Angebots: CX25C9B5C9B
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0019
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unterauftragen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 02
Titel: Lose B, F, I, J, K, L1 und L3
Datum des Vertragsabschlusses: 18/06/2025

6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 3
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 2
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Landern des
Europaischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Landern aul3erhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0020
Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
Rahmenvereinbarung:
Hochstwert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Geschaftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Neu geschatzter Wert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Geschaftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

6.1.2. Informationen uber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: b.e.imaging GmbH
Angebot:
Kennung des Angebots: CX25CBA5CBA
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0020
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unterauftragen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 05
Titel: Lose D3 und L2
Datum des Vertragsabschlusses: 18/06/2025

6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
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Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 5

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren
Unternehmen

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 4

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Landern des
Européischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Landern aul3erhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0021
Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
Rahmenvereinbarung:
Hochstwert der Rahmenvereinbarung: Nicht verdffentlicht
Begrindungscode: Geschéftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Neu geschatzter Wert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Geschéftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

6.1.2. Informationen uber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Guerbet GmbH
Angebot:
Kennung des Angebots: CX25C9B5C9B
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0021
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unterauftragen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 02
Titel: Lose B, F, I, J, K, L1 und L3
Datum des Vertragsabschlusses: 18/06/2025

6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Landern des
Europaischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Landern aulderhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0022
Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
Rahmenvereinbarung:
Hochstwert der Rahmenvereinbarung: Nicht verdffentlicht
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Begrindungscode: Geschaftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Neu geschatzter Wert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Geschaftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

6.1.2. Informationen uber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Bracco Imaging Deutschland GmbH
Angebot:
Kennung des Angebots: CX25CDF5CDF
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0022
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unterauftragen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 04
Titel: Lose D2, H, M und N
Datum des Vertragsabschlusses: 18/06/2025

6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Landern des
Européischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Landern aul3erhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0023
Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
Rahmenvereinbarung:
Hochstwert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Geschaftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Neu geschatzter Wert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Geschaftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

6.1.2. Informationen uber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Bracco Imaging Deutschland GmbH
Angebot:
Kennung des Angebots: CX25CDF5CDF
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0023
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unterauftragen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 04
Titel: Lose D2, H, M und N
Datum des Vertragsabschlusses: 18/06/2025
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6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Landern des
Européischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Landern aul3erhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0024
Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
Rahmenvereinbarung:
Hochstwert der Rahmenvereinbarung: Nicht verdffentlicht
Begrindungscode: Geschaftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Neu geschatzter Wert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Geschaftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

6.1.2. Informationen uber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Bayer Vital GmbH
Angebot:
Kennung des Angebots: CX251ED51ED
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0024
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unterauftragen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 06
Titel: Lose E1, E2, Ound P
Datum des Vertragsabschlusses: 18/06/2025

6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 3
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Landern des
Europaischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Landern aul3erhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0025
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Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
Rahmenvereinbarung:

Hochstwert der Rahmenvereinbarung: Nicht verdffentlicht
Begrindungscode: Geschéftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Neu geschatzter Wert der Rahmenvereinbarung: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Geschéftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

6.1.2. Informationen uber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Bayer Vital GmbH
Angebot:
Kennung des Angebots: CX251ED51ED
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0025
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unterauftragen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 06
Titel: Lose E1, E2, Ound P
Datum des Vertragsabschlusses: 18/06/2025

6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Landern des
Europaischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Landern aufl3erhalb des
Européischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

8. Organisationen

8.1. ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: AOK Baden-Wirttemberg
Registrierungsnummer: DE168368778
Postanschrift: Presselstrale 19
Stadt: Stuttgart
Postleitzahl: 70191
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Frank Wienands
E-Mail: kontrastmittelbow@bw.aok.de
Telefon: 071176161923
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Federfuhrendes Mitglied
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Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: BARMER
Registrierungsnummer: DE121009029
Postanschrift: Axel-Springer-Stralle 44
Stadt: Berlin
Postleitzahl: 10969
Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)
Land: Deutschland
E-Mail: kontrastmittelbw@bw.aok.de
Telefon: 071176161923
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer

8.1. ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Techniker Krankenkasse (TK)
Registrierungsnummer: DE811313100
Postanschrift: Bramfelder Stralle 140
Stadt: Hamburg
Postleitzahl: 22305
Land, Gliederung (NUTS): Hamburg (DE600)
Land: Deutschland
E-Mail: kontrastmittelbw@bw.aok.de
Telefon: 071176161923
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer

8.1. ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: DAK-Gesundheit
Registrierungsnummer: DE811462382
Postanschrift: Nagelsweg 27-31
Stadt: Hamburg
Postleitzahl: 20097
Land, Gliederung (NUTS): Hamburg (DE600)
Land: Deutschland
E-Mail: kontrastmittel@bw.aok.de
Telefon: 071176161923
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer

8.1. ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: Kaufmannische Krankenkasse - KKH
Registrierungsnummer: DE811554035
Postanschrift: Karl-Wiechert-Allee 61
Stadt: Hannover
Postleitzahl: 30625
Land, Gliederung (NUTS): Region Hannover (DE929)
Land: Deutschland
E-Mail: kontrastmittelbw@bw.aok.de
Telefon: 071176161923
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Rollen dieser Organisation:
Beschaffer

ORG-0006

Offizielle Bezeichnung: HEK - Hanseatische Krankenkasse
Registrierungsnummer: DE811581812
Postanschrift: Wandsbeker Zollstralle 86-90
Stadt: Hamburg

Postleitzahl: 22041

Land, Gliederung (NUTS): Hamburg (DE600)
Land: Deutschland

E-Mail: kontrastmittelbw@bw.aok.de
Telefon: 071176161923

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

ORG-0007

Offizielle Bezeichnung: Handelskrankenkasse - hkk
Registrierungsnummer: DE812164907
Postanschrift: Martinistrale 24

Stadt: Bremen

Postleitzahl: 28195

Land, Gliederung (NUTS): Bremen, Kreisfreie Stadt (DE501)
Land: Deutschland

E-Mail: kontrastmittelbw@bw.aok.de

Telefon: 071176161923

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

ORG-0008

Offizielle Bezeichnung: BKK Landesverband Sud
Registrierungsnummer: t:0715413160
Postanschrift: Stuttgarter StralRe 105

Stadt: Kornwestheim

Postleitzahl: 70806

Land, Gliederung (NUTS): Ludwigsburg (DE115)
Land: Deutschland

E-Mail: kontrastmittelbw@bw.aok.de

Telefon: 071176161923

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

ORG-0009

Offizielle Bezeichnung: IKK classic

Registrierungsnummer: DE283627786

Postanschrift: Tannenstralle 4 b

Stadt: Dresden

Postleitzahl: 01099

Land, Gliederung (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)
Land: Deutschland

E-Mail: kontrastmittelbw@bw.aok.de
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Telefon: 071176161923
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer

ORG-0010

Offizielle Bezeichnung: Sozialversicherung fur Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau

(SVLFG) als Landwirtschaftliche Krankenkasse
Registrierungsnummer: DE264833463
Postanschrift: Weillensteinstr. 70-72

Stadt: Kassel

Postleitzahl: 34131

Land, Gliederung (NUTS): Kassel, Kreisfreie Stadt (DE731)
Land: Deutschland

E-Mail: kontrastmittelbw@bw.aok.de

Telefon: 071176161923

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

ORG-0011

Offizielle Bezeichnung: KNAPPSCHAFT, Regionaldirektion MUnchen

Registrierungsnummer: DE124089627

Postanschrift: Putzbrunner Stralde 73

Stadt: Minchen

Postleitzahl: 81739

Land, Gliederung (NUTS): Minchen, Kreisfreie Stadt (DE212)
Land: Deutschland

E-Mail: kontrastmittelbow@bw.aok.de

Telefon: 071176161923

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

ORG-0013

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammern des Bundes
Registrierungsnummer: 1:004922894990
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Stralle 16

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53113

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 228 94990

Fax: +49 228 9499163

Rollen dieser Organisation:

Uberpriifungsstelle

ORG-0014

Offizielle Bezeichnung: Dr. Wolf, Beckelmann und Partner GmbH
Grole des Wirtschaftsteilnehmers: Mittleres Unternehmen
Registrierungsnummer: DE 153 291 134

Postanschrift: Robert-Florin-Stralle 1

Stadt: Bottrop
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Postleitzahl: 46238

Land, Gliederung (NUTS): Bottrop, Kreisfreie Stadt (DEA31)
Land: Deutschland

E-Mail: info@beckelmann.de

Telefon: +49 204174640

Internetadresse: http://www.beckelmann.de/
Rollen dieser Organisation:

Bieter

Wirtschaftlicher Eigentiimer:
Staatsangehdrigkeit des Eigentimers: Deutschland
Gewinner dieser Lose: LOT-0003

8.1. ORG-0015
Offizielle Bezeichnung: Guerbet GmbH
GroRe des Wirtschaftsteilnehmers: Mittleres Unternehmen
Registrierungsnummer: DE286842342
Postanschrift: Otto-Volger-Strasse 11
Stadt: Sulzbach/Ts.
Postleitzahl: 65843
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
E-Mail: info@guerbet.de
Telefon: 06196-7620
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Wirtschaftlicher Eigentiimer:
Staatsangehorigkeit des Eigentimers: Frankreich
Gewinner dieser Lose: LOT-0004, LOT-0013, LOT-0016, LOT-0017, LOT-0018, LOT-0019,
LOT-0021

8.1. ORG-0016
Offizielle Bezeichnung: GE Healthcare Buchler GmbH & Co. KG
GroRe des Wirtschaftsteilnehmers: Grol3unternehmen
Registrierungsnummer: HRA 8621
Postanschrift: Gieselweg 1
Stadt: Braunschweig
Postleitzahl: 38110
Land, Gliederung (NUTS): Braunschweig, Kreisfreie Stadt (DE911)
Land: Deutschland
E-Mail: kundenservicebraunschweig@gehealthcare.com
Telefon: 053079300
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Wirtschaftlicher Eigentiimer:
Staatsangehorigkeit des Eigentimers: Deutschland
Gewinner dieser Lose: LOT-0005, LOT-0006, LOT-0007, LOT-0014

8.1. ORG-0017
Offizielle Bezeichnung: Bracco Imaging Deutschland GmbH
GrolRe des Wirtschaftsteilnehmers: GroRunternehmen
Registrierungsnummer: HRB-Nr. 381239
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Postanschrift: Max-Stromeyer-Str. 116

Stadt: Konstanz

Postleitzahl: 78467

Land, Gliederung (NUTS): Konstanz (DE138)
Land: Deutschland

E-Mail: kontrastmittel@bracco.com

Telefon: 07531-3631000

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Wirtschaftlicher Eigentiimer:
Staatsangehdrigkeit des Eigentumers: Italien
Gewinner dieser Lose: LOT-0009, LOT-0015, LOT-0022, LOT-0023

ORG-0018

Offizielle Bezeichnung: b.e.imaging GmbH

GroRe des Wirtschaftsteilnehmers: Mittleres Unternehmen
Registrierungsnummer: DE 814063269

Postanschrift: Dr.-Rudolf-Eberle-Str. 8-10

Stadt: Baden-Baden

Postleitzahl: 76534

Land, Gliederung (NUTS): Baden-Baden, Stadtkreis (DE121)
Land: Deutschland

E-Mail: be-imaging@bendergruppe.com

Telefon: 07223-96690

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Wirtschaftlicher Eigentumer:

Staatsangehdrigkeit des Eigentimers: Deutschland
Gewinner dieser Lose: LOT-0010, LOT-0020

ORG-0019

Offizielle Bezeichnung: Bayer Vital GmbH

GroRe des Wirtschaftsteilnehmers: Grol3unternehmen
Registrierungsnummer: DE812127882

Postanschrift: Kaiser-Wilhelm-Allee 70

Stadt: Leverkusen

Postleitzahl: 51368

Land, Gliederung (NUTS): Leverkusen, Kreisfreie Stadt (DEA24)
Land: Deutschland

E-Mail: gesundheit@bayer.com

Telefon: 0214-301

Internetadresse: http://www.gesundheit.bayer.de

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Wirtschaftlicher Eigentimer:

Staatsangehdrigkeit des Eigentumers: Deutschland

Gewinner dieser Lose: LOT-0011, LOT-0012, LOT-0024, LOT-0025

ORG-0020

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des

Beschaffungsamts des BMI)
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Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 9ff5cd7f-2e5d-4bdf-9f4e-56175126a79e - 01
Formulartyp: Ergebnis

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Auftrage oder
Zuschlagsbekanntmachung — Standardregelung

Unterart der Bekanntmachung: 29

Datum der Ubermittlung der Bekanntmachung: 17/07/2025 12:23:00 (UTC+02:00)
Osteuropaische Zeit, Mitteleuropaische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfligbar ist: Deutsch
Veroffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 472792-2025

ABI. S — Nummer der Ausgabe: 136/2025

Datum der Veroffentlichung: 18/07/2025

472792-2025 Page 83/83


mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de

	1. Beschaffer
	1.1. Beschaffer
	1.1. Beschaffer
	1.1. Beschaffer
	1.1. Beschaffer
	1.1. Beschaffer
	1.1. Beschaffer
	1.1. Beschaffer
	1.1. Beschaffer
	1.1. Beschaffer
	1.1. Beschaffer
	1.1. Beschaffer
	2. Verfahren
	2.1. Verfahren
	2.1.1. Zweck
	2.1.2. Erfüllungsort
	2.1.4. Allgemeine Informationen
	5. Los
	5.1. Los: LOT-0001
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.3. Geschätzte Dauer
	5.1.4. Verlängerung
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.15. Techniken
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0002
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.3. Geschätzte Dauer
	5.1.4. Verlängerung
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.15. Techniken
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0003
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.3. Geschätzte Dauer
	5.1.4. Verlängerung
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.15. Techniken
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0004
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.3. Geschätzte Dauer
	5.1.4. Verlängerung
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.15. Techniken
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0005
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.3. Geschätzte Dauer
	5.1.4. Verlängerung
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.15. Techniken
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0006
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.3. Geschätzte Dauer
	5.1.4. Verlängerung
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.15. Techniken
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0007
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.3. Geschätzte Dauer
	5.1.4. Verlängerung
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.15. Techniken
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0008
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.3. Geschätzte Dauer
	5.1.4. Verlängerung
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.15. Techniken
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0009
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.3. Geschätzte Dauer
	5.1.4. Verlängerung
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.15. Techniken
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0010
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.3. Geschätzte Dauer
	5.1.4. Verlängerung
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.15. Techniken
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0011
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.3. Geschätzte Dauer
	5.1.4. Verlängerung
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.15. Techniken
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0012
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.3. Geschätzte Dauer
	5.1.4. Verlängerung
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.15. Techniken
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0013
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.3. Geschätzte Dauer
	5.1.4. Verlängerung
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.15. Techniken
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0014
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.3. Geschätzte Dauer
	5.1.4. Verlängerung
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.15. Techniken
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0015
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.3. Geschätzte Dauer
	5.1.4. Verlängerung
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.15. Techniken
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0016
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.3. Geschätzte Dauer
	5.1.4. Verlängerung
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.15. Techniken
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0017
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.3. Geschätzte Dauer
	5.1.4. Verlängerung
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.15. Techniken
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0018
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.3. Geschätzte Dauer
	5.1.4. Verlängerung
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.15. Techniken
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0019
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.3. Geschätzte Dauer
	5.1.4. Verlängerung
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.15. Techniken
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0020
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.3. Geschätzte Dauer
	5.1.4. Verlängerung
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.15. Techniken
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0021
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.3. Geschätzte Dauer
	5.1.4. Verlängerung
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.15. Techniken
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0022
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.3. Geschätzte Dauer
	5.1.4. Verlängerung
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.15. Techniken
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0023
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.3. Geschätzte Dauer
	5.1.4. Verlängerung
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.15. Techniken
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0024
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.3. Geschätzte Dauer
	5.1.4. Verlängerung
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.15. Techniken
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0025
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.3. Geschätzte Dauer
	5.1.4. Verlängerung
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.15. Techniken
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	6. Ergebnisse
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
	6.1.4. Statistische Informationen
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0002
	6.1.4. Statistische Informationen
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0003
	6.1.2. Informationen über die Gewinner
	6.1.4. Statistische Informationen
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0004
	6.1.2. Informationen über die Gewinner
	6.1.4. Statistische Informationen
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0005
	6.1.2. Informationen über die Gewinner
	6.1.4. Statistische Informationen
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0006
	6.1.2. Informationen über die Gewinner
	6.1.4. Statistische Informationen
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0007
	6.1.2. Informationen über die Gewinner
	6.1.4. Statistische Informationen
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0008
	6.1.4. Statistische Informationen
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0009
	6.1.2. Informationen über die Gewinner
	6.1.4. Statistische Informationen
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0010
	6.1.2. Informationen über die Gewinner
	6.1.4. Statistische Informationen
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0011
	6.1.2. Informationen über die Gewinner
	6.1.4. Statistische Informationen
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0012
	6.1.2. Informationen über die Gewinner
	6.1.4. Statistische Informationen
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0013
	6.1.2. Informationen über die Gewinner
	6.1.4. Statistische Informationen
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0014
	6.1.2. Informationen über die Gewinner
	6.1.4. Statistische Informationen
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0015
	6.1.2. Informationen über die Gewinner
	6.1.4. Statistische Informationen
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0016
	6.1.2. Informationen über die Gewinner
	6.1.4. Statistische Informationen
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0017
	6.1.2. Informationen über die Gewinner
	6.1.4. Statistische Informationen
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0018
	6.1.2. Informationen über die Gewinner
	6.1.4. Statistische Informationen
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0019
	6.1.2. Informationen über die Gewinner
	6.1.4. Statistische Informationen
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0020
	6.1.2. Informationen über die Gewinner
	6.1.4. Statistische Informationen
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0021
	6.1.2. Informationen über die Gewinner
	6.1.4. Statistische Informationen
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0022
	6.1.2. Informationen über die Gewinner
	6.1.4. Statistische Informationen
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0023
	6.1.2. Informationen über die Gewinner
	6.1.4. Statistische Informationen
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0024
	6.1.2. Informationen über die Gewinner
	6.1.4. Statistische Informationen
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0025
	6.1.2. Informationen über die Gewinner
	6.1.4. Statistische Informationen
	8. Organisationen
	8.1. ORG-0001
	8.1. ORG-0002
	8.1. ORG-0003
	8.1. ORG-0004
	8.1. ORG-0005
	8.1. ORG-0006
	8.1. ORG-0007
	8.1. ORG-0008
	8.1. ORG-0009
	8.1. ORG-0010
	8.1. ORG-0011
	8.1. ORG-0013
	8.1. ORG-0014
	8.1. ORG-0015
	8.1. ORG-0016
	8.1. ORG-0017
	8.1. ORG-0018
	8.1. ORG-0019
	8.1. ORG-0020
	Informationen zur Bekanntmachung

